
Januar 1983

1 / 83 Fehl erquel I e: Antra q auf Wiedereinsetzung in den voriqen Stand

- Prüfungsschema für einen ordnungsgemäßen Wiedereinsetzungsantrag -

l'lurde in Ihrer Praxis versehentlich eine gesetzliche Frist versäumt, hat Ihr
Mandant regelmäßig materiell- oder verfahrensrechtliche Nachteile. Diese l^lirkun-
gen können Sie u. U. durch einen Antrag auf Wiedereinsetzung gemäß S 1O A0 rück-
gängig machen. Für Fristversäumnisse im finanzgerichtlichen Verfahren gilt die
l^liedereinsetzungsvorschrift des S 56 FGO.

Folgende Fragen sind bej der Abfassung eines [.liedereinsetzungsantrags zu prüfen
und sol I ten zur Begründung des Antrags erörtert werden:

1. tlelche qesetzl iche Fri st wurde versäumt?

Zu den wiedereinsetzungsfähigen gesetzlichen Fristen gehören: Frist für den
Antrag auf Lohnsteuerjahresausgleich, 5 +Z tt. 3 ESIG, Fristen für Anträge
auf Steuerfestsetzung, $ 46 Abs.II Nr.8 Satz 2 EStG, Rechtsbehelfsfristen,
die hliedereinsetzungsfrist gem. $ ttO II, I A0, die Revisionsbegründungs-
frist sowie deren Verlängerungsfrist, 5 120 I Satz 2 FGO.

Nicht zu den gesetz'lichen Fristen gehören z. B. die Steuererklärungsfristen.
Sie können gem. 5 t09 A0 verlängert werden.
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Beispiel:

wenn die Einspruchsfrist gem. $ 355 A0 versäumt wurde, ist zunächst zu

prüfen, ob und gegebenenfalls ab wann diese Frist zu laufen begann.

- Liegt eine wirksame Bekanntgabe des Steuerbescheides vor ($ 122 I AO)?

Denn nur dann wird die Einspruchsfrist in Gang gesetzt (5:ss I I A0).
Nicht selten kommt es zu Adressierungs- und Bekanntgabefehlern (s.weiter-
führende Literaturhi nwei se ) .

- Bei Übermittlung des Steuerbescheides durch die Post, d. h. durch einfachen
Brief: Bekanntgabevermutung am 3. Tag nach Aufgabe des Bescheides zur
Post (5 122 II A0). Das FA weist den Tag der Aufgabe des Briefes zur post

durch handschriftlichen Hinweis in der Steuerakte oder durch Postausgangs-
buch nach. Das Datum auf dem Steuerbescheid hat keine hinreichende Beweis-
funktion.
(So: Urteil des FG Köln vom 28.10.1982 in:Gerling Informationen 2/83)

- Erfolgte Bekanntgabe entgegen der Vermutung des 5 tZZ II A0 später: Beginn
mit Ablauf des Tages der Bekanntgabe. Das Finanzamt hat den Zeitpunkt des

Zugangs nachzuweisen, wenn der Steuerpflichtige einen späteren Tag des Zu-
gangs vorträgt, a1s dies nach dem Gesetz in 5 122 II A0 vermutet wird (so

zuletzt FG Hamburg EFG 82, 275).

- lrlird die Bekanntgabe des Bescheides überhaupt bestritten, so hat das Finanz-
amt ebenfalls im Zweifel den Zugang nachzuweisen.

- Enthielt der Steuerbescheid keine oder eine unrichtige Rechtsbehelfsbeleh-
rung? Dann läuft keine Einspruchsfrist (5 356 I A0). Beachten Sie aber die
Jahresfrist des 5 gS0 II A0.

2. Worin bestand der Grund für die Verhinderung, die Frist einzuhalten?

Ihre Begründung muß unzweifelhaft ergeben, daß rechtzeitig Einspruch einge'legt
worden wäre, wenn der Grund für die Ver.hinderung nicht bestanden hätte. Sie
sollten deshalb den Gang der Fristsache in Ihrer Praxis darlegen und den Hin-
derungsgrund deutlich machen und mög'lichst erklären.
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Be'i s pi e1

Einspruch bei unzuständiger Behörde, verzögerter Postverkehr (Krankheit,

fal sche Fri stei ntragung pp. ) .

3. l,larum traf Sie an der Verhinderunq keine Schuld?

Beschreiben Sie, welche Vorkehrungen (Anweisungen) Sie gegen die Verhinderung

der vorliegenden Art getroffen haben.

Bei sp'ie1

- Fristenkontrollbuch oder vergleichbare Kontrolleinrichtungen;

- Anweisungen für den Fall Ihrer Verhinderung oder der Erkrankung eines M'itar-
bei ters .

Bei Büroversehen:

Versehen, die bei der bürotechnischen Abwicklung unterlaufen sind, erfordern
die Darlegung ihrer ordnungsmäßigen Büroorganisation. l.lelche Anweisungen haben

Sie zum Posteingang und Postausgang, zur Vor'lage von Schreiben, Akten pp.,
zur Fristenberechnung, -notierung und -streichung, zur Abheftung in der Man-

dantenakte, zur l.liedervorlage gegeben? Die Eignung des Mitarbeiters (Ausbil-
dung, Erfahrung pp.), dessen Belehrung durch Sie und dessen stichprobenweise
überwachung (wann, wie oft?) ist darzulegen.

4. Haben Sie die Frist für den Wiedereinsetzungsa hal ten?

Antragsfrist: ein Monat nach Wegfal'l des Hindernisgrundes (5 110 I 1 A0).

Im finanzgerichtlichen Verfahren gilt für den tJiedereinsetzungsantrag e'ine

Zweiwochenfrist (5 S0 FGO).
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Ausschl ußfrist: Ein Jahr seit Ende der versäumten Frist, es sei denn, da$

ein Tätigwerden Ihnen infolge höherer Gewalt unmöglich war (5 lt0 III A0).

5. Haben Sie die Tatsachen zur Beqründunq des l,liederei nsetzunqsantraqes qlaub-

haft gemacht?

Glaubhaftmachung i.S. 5 ttO II 2 A0 erfordert die Darlegung der überwiegenden

1.1ahrscheinlichkeit des behaupteten Hinderungsgrundes. Es genügt die Vorlage

einer eidesstattlichen Versicherung des für die Säumnis ursächlich gewordenen

Mitarbeiters. Die Glaubhaftmachung ist an keine Frist gebunden (v91. Gerling

Informationen 3/82 Fehlerquelle: l.liederejnsetzungsantrag).

6. Haben Sie die versäumte Handlung nachqehol t?

Innerhalb der Frist für den l,{iedereinsetzungsantrag ist auch die versäumte

Handlung selbst nachzuholen (5 tt0 II 3 A0). Andernfalls ist auch der l,lieder-

ei nsetzungsantrag unzul ässig.

Es rejcht aus, wenn z. B. der verspätete Einspruchsschriftsatz vor dem frist-
gemäßen [^liedereinsetzungsantrag dem FA zuging.

Zur vorbeuge nden Schadenverhütung werden wir in Zukunft regelmäBig Hinweise zu

Fal'lgestaltungen geben, be'i denen Gerichte zu Fristversäumnissen, Fragen ejner

wirksamen Bekanntgabe bzw. Zuste'llung und zu I'liedereinsetzungsanträgen von

Berufskollegen Stellung genommen haben.
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l.le i terf üh rende Hi nwe'i se zu Fragen der l^li edere'i nsetzung :

Gerling Informationen:- 3/82 (März BZ) - Fehlerquel'le: t,liedereinsetzungsantrag -

Koehler: hliedereinsetzung in den vorigen Stand - Beispiele in
ABC-Form -, Nl,lB Fach 2, S. 3525 ff .

Reichel: Die l,liedereinsetzung in den vorigen Stand 'im Spiegel
der Rechtsprechung - eine Dokumentation, Steuerberater
1977, S. 419 ff, S. 557 ff, 1978, S. 137 ff.

Rohner: Die Wiedereinsetzung a1s Hilfsmittel bei mangelhafter
Begründung von Steuerbescheiden, DSIR 1982, S. 25 ff,

Kempermann: Adressierung und Bekanntgabe von Steuerbescheiden,
DSIR 1979, S. 63 ff.

Macher: Fql g
DStZ

en fehlerhafter Bekanntgabe eines Steuerbescheides,
1980, s. 409 ff.

Rei chel /Mi ttel städt: Bekanntgabe und Zustellung im steuerlichen verwaltungs-
und finanzgerichtlichen Verfahren, StB 1980, S. 177 ff.

Schl ücki ng :

Seybol d:

Zur Bekanntgabe von Steuerbescheiden, BB 1982, S. 917.

Formell fehlerhafte Steuerbescheide, DStR 1982,
s. 275 ft.

BdF: Schreiben vom 24.11.1975: Grundsätze zur Adressierung
und Zuste'l1ung von Verwaltungsakten, SIEK A0 $ 89
Nr.6.

Schreiben vom 30.4.1982 - IV A 7/S 0284/10/82: Tur
Bekanntgabe an Personengesellschaften, juristische Per-
sonen, an Haftende, in Fällen des Konkurses und der
Gesamt rechtsnachfol ge .

l,li ederei nsetzung nach Abl auf der Rechtsbehel fsf ri st
eines während der Abwesenheit ergangenen Verwaltungs-
aktes, StEK A0 1977 S 110 Nr. 2.

Nachweispflicht der Behörde über Zeitpunkt des Zugangs,
auch wenn Vorbringen des Steuerpf'l ichtigen ung'laubhaft,
aber nicht widerlegbar ist, EFG 1982, S. 275 m.w.N.

BdF:

OfD Bremen:

FG Hamburg:
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Februar 1 983

83 Bekanntqabevermu tung des Steuerbescheides sem. S 122 Abs. 2 A0

- Nachweispfl icht des Finanzamtes über die Aufgabe des steuer-
bescheides zur Post -

(Finanzgericht Köln - Urteil v. 28.10.82 - Az.: IU 273/81 F)

Eine Einspruchsfrist ist nur dann versäumt, wenn festgestellt werden kann,
wann die Frist zur Einlegung des Einspruchs endete. Dies setzt voraus, daß

zu ermitteln ist, zu welchem Zeitpunkt die Frist in Gang gesetzt wurde,

Da der Steuerbescheid durch einfachen Brief übermittelt worden ist, gilt er
gem. 5 122 Abs. 2 A0 mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bekanntge-
geben, d.h. ab diesem Zeitpunkt beginnt die Rechtsbehelfsfrist zu laufen.

Das Finanzamt muß nachweisen, wann der Bescheid zur Post qegeben wurde. Dies
geschieht regelmäßig durch einen entsprechenden handschriftlichen Hinweis in
der Steuerakte. Ein anderer Nachweis wäre die Vorlage eines Postausgangsbuchs.

Kann ein entsprechender Nachweis nicht geführt werden, so kann nach Auffassung
des Finanzgerichts Köln der Tag der Aufgabe zur Post auch nicht mit der erfor-
derlichen Sicherheit aus dem auf dem Steuerbescheid eingetragenen Datum herge-
leitet werden. Denn der Tag des Bescheides muß nicht zwangsläufig mit dem Tag

2
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der Aufgabe zur Post identisch sein. Es ist durchaus denkbar, daB der Bescheid

erst einige Zeit nach seiner Datierung zur Post gegeben worden ist.

Da das Finanzamt gem. 5 tZZ Abs.2 A0 den Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beschei-
des beweisen muß, qeht der fehlende Nachweis zu seinen Lasten. Die Einspruchs-
frist wird in diesen Fällen deshalb nicht in Ganq qesetzt und kann dement-

\

sprechend auch nicht versäumt werden.

Empfehl un9:

Prljfen Sie bei ieder Fristversäumnis, ob das Finanzamt den Absendetag eines

Bescheides nachweisen kann.

Auch den Zugang des Bescheides beim Mandanten sowie den Tag des Zugangs hat

das Finanzamt zu beweisen, wenn der Bescheid entgegen der Vermutung des $ 122

Abs. 2 A0 später oder gar n'icht erfolgte (vgi. zuletzt FG Hamburg EFG 82,275),

Vergleiche auch Gerling Informationen 1/83, Fehlerquelle: Antrag auf t^liederein-
setzung in den vorigen Stand, Prüfungsschema für einen ordnungsgemäßen tlieder-
ei nsetzungsantrag ;

Gerl ing Informationen 3/82, Fehlerquelle: Antrag auf Hiedereinsetzung;

Sarmel ausgabe 1982, S. 20.
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Februar 1983

3 / 83 Wiedereinsetzunqsantraq qem. 5 110 Abs. 1 A0

- Entschuldbarkeit eines Büroversehens des Mandanten? -

(Finanzgericht Köln - Urteil v. 28.10.82 - Az.: IU 274 / BI U)

Der Steuerpflichtige wollte zur Begründung seines Wiedereinsetzungsantrags die
Grundsätze für sich in Anspruch nehmen, welche die Rechtsprechung für die Ent-
schuldbarkeit von Büroversehen gut organisierter und überwachter Büros von

Rechtsanwälten und Steuerberatern aufgestellt hat.

Das Finanzgericht führt hierzu folgendes aus:

"Diese Grundsätze gelten aber - wie der Bundesfinanzhof schon wiederholt ent-
schieden hat (BFH BSIBI 1961 III, S.264; BStBI 1961 III, S. 555; BStBI 1969 II,
S. 263) 'nicht für andere Verhältnisse, insbesondere nicht für gewerbliche
Betriebe. Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat die Grenzen der Entschuld-
barkeit von Büroversehen für rechts- und steuerberatende Berufe weitergezogen,
weil die Angehörigen dieser Berufe bei Ausübung ihrer in das Rechtsleben ein-
greifenden Tätigkeit eine besondere öffentliche Verantwortung tragen, in ihrem

Arbeitsbereich laufend eine größere Anzahl von Rechtsmittelfristen für andere

Personen zu beachten ist und hierzu büroorganisatorische Maßnahmen und regel-
mäßige Kontro'l1en genügen müssen. Im einzelnen Gewerbebetrieb ist jedoch, se'lbst
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wenn er einen größeren Umfang hat, die Zahl der zu beachtenden Rechtsmittel-
fristen in aller Regel übersehbar; der Gewerbetrejbende hat in al I er Reqel
nur fiir sich selbst Fristen zu üb erwachen.

Zwar kann das Verschulden eines Anqestellten , der kei n gesetzl icher Vertreter
oder Bevollmächtiqter ist (5 tt0 Abs. 1 Satz 2 A0), dem Rechtsbehelfsführer
nicht zugerechnet werden (vg1. Bundesverwaltungsgericht Steuerrechtskartei S 3

Verwaltungszustellungsgesetz R 27). In diesen Fällen muß aber immer geprüft
werden, ob die Fristversäumnis durch den Angestellten nicht auf einem Verschul-
den des Rechtsbehelfsführers selbst beruht, sei es beispielsweise weil die
betraute Person zur Erledigung derartiger Aufgaben nicht geeignet ist, sei es,
daß der Rechtsbehelfsführer sie njcht genügend belehrt oder nicht ausreichend
beaufsichtigt hat (vgl. Ziemer-Haarmann-Lohse, Rechtsschutz in Steuersachen,
Rn. 1891). Der Umstand, daß die vom Steuerpflichtigen herangezogene Angestellte
sowohl den Umsatzsteuerbescheid als auch den Feststellungsbescheid in ihrer
'fristaus'lösenden l^lirkung' nicht erkannt haben sol1, spricht dafür, daß der
Steuerpflichtige diese Angestellte entweder nicht sorgfä'ltig ausgebildet bzw.
ausgewählt oder nicht genügend belehrt hat.',

Anmerku ng:

Vergleiche auch Gerling Informationen 1/83, Fehlerquelle: Antrag auf 14ieder-
einsetzung in den vorigen Stand, Prüfungsschema für einen ordnungsgemäßen

ldiedereinsetzungsantrag; Gerl'ing Informationen 3/BZ, Fehlerquelle: Antrag auf
l{iedereinsetzung, Sammelausgabe ,l982, S. 20.
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Februar 1983

4 / gg Rechtsmittel empfehl unq

Berichti gung feh'l erhafter bestandskräftiger steuerbescheide

5 173 Abs. I, 2 A0

- Nochmals: Keine Zurechnung des Beraterverschuldens? -

(Niedersächsisches Finanzgericht - Urtei'l vom ZS.11.1ggl -
Az.: VII 202/79)

Nunmehr hat auch der VII. Senat des Niedersächsischen Finanzgerichtes die Auf-
fassung des V. Senats bestätigt, wonach aufgrund des eindeutigen Wortlautes des

5 173 Abs. I Nr.2 A0 eine Zurechenbarkeit des Steuerberater-Verschuldens nicht
mö91 ich ist.

Das Finanzgericht führt hierzu folgendes aus:

"Hierbei kann dahingestellt bleiben, wie die Tätigkeit des Steuerberaters für
die Kläger bei Buchung und Erstellung des Jahresabschlusses sowie bei der Anfer-
tigung der Steuererklärung abgabenrechtlich zu qualifizieren ist, ob sie die
eines gewillkürten Vertreters nach 5 80 A0 oder die eines Erfüllungsgehilfen
entsprechend 5 278 BGB ist. Abgegeben sind die Einkommensteuererkl.ärungen 1974

und 1975 allein von den Klägern. Nach dem Wortlaut des 5 tZg ROs. 1 Nr.2 A0

konrnt es nur auf das Verschulden des Steuerpflichtigen an. Von einem irgendwie
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t'i:

i

I

gearteten Verschulden eines Vertreters oder Erfü'llungsgehilfen ist nicht die
Rede. Im Gegensatz hierzu erwähnt dje die l,J'iedereinsetzung in den vorigen
Stand behandelnde Vorschrift des 5 110 Abs. 1 Satz 2 A0 ausdrücklich die
Zurechnung des Vertreterverschuldens, und für die Festsetzung von Säumniszu-
schlägen stellt $ t52 Abs. 1 Satz 3 A0 das Verschulden eines Erfül'lungsgehilfen
dem eigenen Verschulden gleich. Aus dem Fehlen einer Regelung des 'Vertreter-
verschuldens' in S t73 Abs. I Nr. 2 A0 muß gefolgert werden, daß bei der Aufhe-
bung und Anderung von Steuerbescheiden wegen neuer Tatsachen und Beweismittel
das vertreterverschulden unerheblich ist und es allein auf das Verschulden des

Steuerpff ichtigen ankommt. "

Anmerkung:

l,lir verweisen in diesem Zusammenhang auf die bereits mehrfach gegebenen Rechts-
mittelempfeh'lungen in: Gerling Informationen 3/80, Samme'lausgabe 1981 , S. 5 und

Gerling Informationen 17/82, Sammelausgabe 1982, S. 73. Im Ergebnis ebenso hat
sich das Deutsche wissenschaftliche Steuerinstitut der Steuerberater und

Steuerbevollmächtigten in seinem Gutachten Nr.6610 vom 8.'1.1982 geäußert, des

für die Bundessteuerberaterkarnmer erstellt wurde.
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März 1 983

5 / 83 Neue Rechts prechung des Bundesgerichtshofes

- Anforderungen an ein Rechtsgutachten

- Stehen Gesellschafter im Schutzbereich eines von der Gesellschaft
abgesch'lossenen Vertrages mit dem Steuerberater?

- Beweislast für die Kausalität eines schadens bzw. für Steuer-
vortejle des Geschäd'igten

- t{ie kann man allgemeine Geschäftsbedingungen nachträg'lich in e'inen
Steuerberatungsvertrag ei nbeziehen ?

- welche verjährungsvorschrift findet bei einem Mehrfachberufler- Steuerberater und l.lirtschaftsprüfer in einer person -
Anwendung ?

(Bundesgerichtshof, Urteil vom 29.9.1982, Az.: IVa ZR 309/80,
OLG München )

1. Anforderungen an ein Rechts gutachten

l'lelchen Anforderungen ein Rechtsgutachten entsprechen muB, ergibt sich in erster
Linie aus dem Zweck, den der Auftraggeber mit dem Gutachtenauftrag verfolgt. Im

vorliegenden Fal1 sollte das Gutachten als Grundlage für Maßnahmen der Gesell-
schaft und der Gesellschafter dienen. Diesen kam es nicht darauf an zu erfahren,
wie der Beklagte persönlich die maßgeblichen Rechtsfragen beurteilte, sondern

darauf, welche Ansicht voraussichtlich die Finanzvenvaltung und Finanzgerichte in
dieser Angelegenheit vertreten würden. Der Beklagte mußte sich also bemühen, die
von der Rechtsprechung der Finanzgerichte und der Praxis der Finanzämter ent-
wickelten Grundsätze darzustellen und auf den vorliegenden Fall anzuwenden.
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Soweit bestjmmte Fragen umstritten oder aus anderen Gründen noch nicht gek'lärt
waren, mußte er dies kenntlich machen.

2. Stehen Gesellschafter im
nen Vertra es mit dem Ste

Schutzbereich eines von der Gesellschaft abgeschlosse.,
uerberater?

Wurde ein Gutachten von der Gesellschaft in Auftrag gegeben, um die Gesellschafter
vor steuerlich nachteiligen Folgen der Annahme einer verdeckten Gewinnausschi,ittung
zu bewahren, so sind die Gesellschafter in den Schutzbereich dieses Vertrages mit
dem Steuerberater einbezogen worden.0b und inwieweit allgemein der Steuerberater
einer Kapita'lgesellschaft auch die steuerlichen Belange der Gesellschafter im Auge

behalten muß und ob und inwieweit er bei einer Verletzung einer solchen Pflicht
den Gesellschaftern selbst schadenersatzpflichtig ist, wird offengelassen (vgl.
hierzu BGH vom 24.3.1982 lrlM 1982, S. 556).

3. Beweislast für die Kausalität eines Schadens bzw. für Steuervorteile des
Geschäd i qten

Hat ein Steuerpflichtiger auf Anraten seines steuerlichen Beraters eine bestimmte
Handlung vorgenommen und fordert das Finanzamt gerade wegen dieser Handlung Steu-
ern nach, so ist der ursächliche Zusammenhang zwischen der Empfeh'lung und der ein-
getretenen Steuermehrbelastung dargetan. Macht der Steuerberater geltend, auch

ohne d'ie von'ihm empfohlene Maßnahme wäre in demselben oder einem anderen Steuer-
jahr aus anderen Gründen die gleiche oder eine höhere Steuermehrbelastung einge-
treten, so ist er dafür jedenfalls dann darlegungs- und beweispflichtig, wenn im

Besteuerungsverfahren die (materielle) Beweislast für diese Gründe dem Finanzamt

ob1 iegt

4. l.lie kann man allgemeine Geschäftsbedingungen nachträg1ich in einen Steuer-
beratunqsvertraq ei nbeziehen?

l^lill der Steuerberater die in den allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltene
Haftungsbeschränkung nachträglich vereinbaren, so geht dies nur im Wege einer Ver-
tragsänderung ($ gOS BGB). Voraussetzung hie.rfür ist, daß er an die Gese'llschaft
einen auf Abänderung des ursprünglichen Steuerberatungsvertrages gerichteten
Antrag stellt und d'ie Gesellschaft diesen Antrag annimmt.
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5. tJelche Verjährungsvorschrift fjndet bei einem Mehrfachberufler - Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer in einer Person - Anwendu ng?

Anlaß zur Erteilung des Gutachtenauftrages waren Feststellungen, die der Steuer-
berater/Wirtschaftsprüfer während seiner Tätigkeit als freiwilliger Abschluß-
prüfer der GmbH gemacht hatte. Die freiwillige Prüfung der Jahresabschlüsse von

Kapitalgesellschaften gehört zum Berufsbild des l.lirtschaftsprüfers (5 2 nUs. t

l'lirtschaftsprüferordnung). Er hat seine Tätigkeit auch iryner in diesem Sinne auf-
gefaßt, was sich insbesondere daraus ergibt, daß er den Berichten den Bestätigungs
vermerk und das t^lirtschaftsprüfersiegel beigefügt hat (vgl.5 48 Abs. 1 t,{PO).

im übrigen kommt es bei Mehrfachberuflern für die Zuordnung der Berufstätigke'it
entscheidend auf den Parteiwillen an (vgt. Senatsurtejl vom 21 .4.1982 t^lM 1982,

S. 743; Peter/Gräfe, Kommentar zum Steuerberatungsgesetz $ 68 Anmerkung 7 b, bb;

Gräfe/Suhr, Die Haftung des Steuerberaters 1978, S. 113; ...). Der Steuerberater/
l.lirtschaftsprüfer wollte erkennbar l'lirtschaftsprüferdienste leisten. Hierfür
spricht auch die Beifügung des l^lirtschaftsprüfersiegels (vgl. dazu Gräfe/Suhr
a.a.o.).
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März I 983

6 / 83 Verjähru ng von Schadenersatza rüc hen gem. 5 68 StBerG

- verjährungsbeginn mit Zugang des Grundlagenbescheides _

(Landgericht Stuttgart - Urteil vom 10.12.1gg2 - Az.: ZZ 0 gg/g,)

Zum Sachverhal t:

Der Mandant verlangt Schadenersatz vom Steuerberater, weil er der Meinung ist,daß die Bewertung seines Hauses als Einfamirienhaus und die daraus vom Finanzamtgezogenen einkommensteuerl ichen Folgen auf einer Fehlberatung des steuerberatersberuhen.

Das Haus des Mandanten war zunächst vom Finanzamt im Rahmen der Einkommenbesteue_rung a1s Zweifamilienhaus angesehen worden.

Durch Einheitswertbescheid von 21.11.1978 wurde das Haus auf den r. Januar r976aber als Einfamilienhaus klassifiziert. Dieser Bescheid ging dem Mandanten am24'11 '1978 zu' Er wurde nicht an den steuerberater weitergeleitet, obwohr dieserbis zum Jahre 1981 für den Mandanten tätig war. Der Einheitswertbescheid 
wurdebestandskräftig.

Im Jahre 1981 fand beim Mandanten eine Außenprüfung statt. Im Hinbl ick auf diebewertungsrechtliche Einordnung im Einheitswertbescheid ergingen gegen den Mandan-ten daraufhin für die Jahre 1975 bis .t979 Berichtigungsbescheide. Der Mandantmußte DM 16.000,-- nachzahlen.
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Aus den Entscheidunqs ründen:

Ansprüche gegen den Steuerberater auf Schadenersatz wegen einer fehlerhaften
Beratung verjähren gem. $ 68 StBerG in drei Jahren. Die Verjährung beginnt gem.

$$ Og StBerG, 198 BGB mit der Entstehung des Anspruchs. Eine Kenntnis des Berech-
tigten von den anspruchbegründenden Tatsachen ist nicht erforderlich (vgl. BGH

MDR 1982, S. 467, 650).

Der Einheitswertbescheid vom 21.11.1978 stellt einen Grundlagenbescheid dar für
die Klassifizierung des Gebäudes des Mandanten als Einfamilienhaus. Das Finanzamt
ist an diesen Einheitswertbescheid für die Einkommensteuere'inordnung des Hauses
für alle späteren Zeiten gebunden.

Spätestens im Zeitpunkt des Zugangs des Einheitswertbescheides beim Mandanten
stand fest, daß sein Haus nunmehr bei der Einkommensteuerveranlagung als Einfami-
lienhaus bewertet werden wird. Damit waren gleichzeitig die daraus resultierenden
geringeren Abschreibungsmöglichkeiten im Vergleich zu denen bei einem Zweifamilien-
haus festgeschrieben. Der behauptete Schadenersatzanspruch wegen fehlerhafter
steuerl icher Beratung war bereits in diesem Zeitpunkt entstanden. Der Mandant wäre
ab Zuqa des Einheitswertbeschei des in der Lage gewesen, seinen behaupteten
Schadenersatzanspruch gegen den Steuerberater geltend zu machen. Zumjndest wäre
dies in Form einer Feststellungsklage möglich gewesen, wenn ihm eine Bezifferung
des Schadens noch nicht mögl ich war.

Unerheblich ist, ob noch nach Zugang des Einheitswertbescheides im Rahmen der
Einkommensteuerveranlagung das Haus des Mandanten als Zweifamilienhaus eingeord-
net und dieser Fehler des Finanzamtes im Hinblick auf dessen Bindung an den Ein-
heitswertbescheid erst durch die Berichtigungsbescheide des Jahres 1981 korri-
giert wurde. Denn der Schaden entstand bere'its mit dem Erlaß der Einhe'itswert-
bescheide als der Grundlage für die einkommensteuerliche Behandlung des Hauses

des Mandanten.

t
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Anmerkunq:

Auf die in den Ger'ling Informationen abgedruckten Entscheidungen des Bundes-
gerichtshofes zu Fragen des Eintritts der Verjährung von Schadenersatzansprüchen
gegen Steuerberater gem. S OA StgerG wird verwiesen:

BGH vom 20.1.1982 - IVa ZR ZB3/80
6/82 = StB 82, 103 = DB 82, 639

BGH vom 20.1 .1982 - IVa ZR 293/80
7/82 = l,lM 82, 371 = ZIP 82, 318 = VersR 82,
398 = DB 82, 849

BGH vom 20.1.1982 - IVa ZR 314/80
B/BZ = DSIR 82, 297 m. Anm. Messmer =
VersR 82, 468 = l.lM 82, 367 = ZIp BZ, 451
m. Anm. Gräfe = NJW BZ, 1?85 = DB BZ, 950

BGH vom 24.2.1982 - IVa ZR 296/80
11 /82

BGH vom 21.4.1982 - IVa ZR 291/80
14/82; hierzu Borggreve, Haftungsprobleme bei
gemischten Sozietäten, Information 1gg?, S. 565 ff.
BGH vom 26.5.1982 - IVa ZR 313/80
12/80 = !'JM 82, 851 = DB 82, 1928 = StB 82,
227

BGH vom 9.6.1982 - IVa ZR 9/Bl
15/BZ = ZIP 82, 1214 m.Anm. Haug
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7 / 83 Rechtsmittelempfehlun g

- schl ießung des Berufs des Rechtsbeistandes verfassungswidrig? -

Bereits in den Gerling Informationen 4/82 (Sammelausgabe Dezember 1gBZ, S.2l)
wurde empfohlen, Streitigkeiten über Fragen der Zulassung als Rechtsbeistand
durch Klage beim Verwaltungsgericht offenzuhalten. Denn die Frage der Verfassungs-
mäßigkeit der SchlieBung des Berufs des Rechtsbeistandes durch Art. 2 Abs.2 des
5. Gesetzes zur Anderung der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte vom 1g.g.19g0
(BGBl. I, S. 1503) beschäftigt derzeit das Bundesverfassungsgericht.

In diesem Zusarrnenhang wird auf einen BeschluB des Verwaltungsgerichts Freiburg
vom 10.3.1982'Az.: 1 K 277/81 - venviesen. Das Verwaltungsgericht hat die Klage
eines Steuerberaters auf Erteilung einer Teilerlaubnis zur geschäftsmäßigen
Rechtsbesorgung zum Anlaß genommen, das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Es ist
der Auffassung, daß Art. 12 Abs. 1 GG dadurch verletzt sei, daß eine Erlaubnis zur
Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten nur noch für bestimmte Sachbereiche vorge-
sehen sei, im übrigen die Ausübung des Berufs des Rechtsbeistandes jedoch unmög-

lich gemacht wurde.

Es ist fraglich, ob das Bundesverfassungsgericht noch in diesem Jahr eine Sach-
entscheidung treffen wird.
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8 / 83 Steuerberatungsvertrag

- Recht des Steuerberaters zur Nachbesserung von ihm erbrachter
Leistungen -

(Ober'landesgericht Köln, Urte'il vom 23.12.1982 - Az. 1U 26/82
- LG Köln, Az. '15 0 578/81 -)

Auch bei einem Dienstvertrag steht es den Vertragsschließenden frei, dem Dienst-
verpfl ichteten ein Recht zur Nachbesserung der von ihm erbrachten Dienste einzu-
räumen und den Vertrag insoweit der Rege'lung der 55 Ofq,635 BGB zu unterstellen.

a) Bei einem Steuerberatunqsvertraq l'iegt es schon nach Art und Umfang der vom

Auftragnehmer - dem Steuerberater - zu besorgenden Geschäfte nahe, daß diesem

ein Recht auf Beseitiqunq etwaiqer Mängel der durchgeführten Arbe'iten zustehen

soll. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Buchhaltung für ein längere Zeit
zurückliegendes Jahr zu erstellen ist und deshalb schon wegen des Zeitablaufs
das Auftreten gewisser Fehler nicht fern liegt

b) Im vorl iegenden Fall kommt als entscheidender Umstand hinzu, daß von dem

Steuerberater mehrfach die kostenlose Korrektur von Fehlern verlangt wurde,

und daß auch dieser sich wiederholt zu derartigen Korrekturen bereit erklärt
hat. Mit dieser konkreten Ausgesta'ltung des Vertragsverhältnisses haben die
Parteien ein Nachbesserunqsrecht des Steuerberaters

)
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c) Einem Schadenersatzanspruch der K'lägerin aus $ 635 BGB steht schon der
Umstand entgegen, daß dem Steuerberater keine an emessene Frist zur Beseiti-

Lln der Män el esetzt wurde. Der Schadenersatzanspruch scheitert überdies

auch daran, daß dem Steuerberater nicht konkret mitgeteilt wurde, welche

Mänge'l angeblich vorlagen und von ihm beseitigt werden sollten (vgl. Palandt-
Thomas $ 0eS Anm.2).

Anmerkung Zum versicherunqsrechtl ichen As pekt bei Nachbesserungskosten

Läßt der Mandant nach Ablauf der dem Steuerberater gesetzten Frist
die "Nachbesserungsarbeiten" durch einen Berufskollegen durch-

führen, so besteht für den Ersatzanspruch in Höhe der dadurch veran-

laßten Kosten kein Versicherungsschutz (so BGH VersR 64, 230 =

NJl,t 64, 1025; OLG Frankfurt VersR 77, 829).

Ausführlich zu diesem Thema: Gerling Informationen Ausgabe Ma'i 1983.

)
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9 / 83 Verjährun von Schadenersatzansprüchen gegen Steuerberater,
5 68 StBerG

- Anwendbarkeit des $ 68 StBerG auch bei Anlageberatung?
- Entstehung des Schadenersatzanspruchs mit Beitritt zur Abschrej-

bungsgesel I schaft
- Ende der Belehrungspflicht mit Auflösung des steuerberatungs-

vertrages

(LG Bonn, Urteil vom 16.11.1982 - Az. B 0 436/82)

1 Die Verjähr"ung von Schadenersatzansprüchen gegen Steuerberater ist bei Tätig-
keiten, die ihrem Berufsbild entsprechen, nach den Vorschriften des StBerG

zu beurteilen, denen die Berater bei Ausübung ihrer Tätigkeit unterliegen
(BcH NJt^l 81, 401 ff. (402) ).

Die hier vom Kläger behauptete Tätigkeit des Bek'lagten - eine Anlageberatunq -
gehört in den Bereich der beruflichen Aufgaben eines Steuerberaters. Sie ent-
spricht dessen Berufsbild. Zu den in S$ 1,33 StBerG näher beschriebenen Auf-
gaben.des Steuerbenaters gehört es auch, den Mandanten über die Möglichkeiten
einer steuersparenden Geldanlage zu beraten und auch die Bedingungen einer
solchen Anlage bei den in Frage kommenden Anlageobjekten zu klären (Gehre,

StBerG, München 1981, $ 57 Anm. 139; Gräfe/Suhr, Die Haftung des Steuerbera-
ters, Herne/Berl in 1 978, S . 44) ,
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Anhaltspunkte dafür; daß es sich bei der hier in Frage stehenden Tätigkeit
des Beklagten um eine m'it dem Beruf des Steuerberaters nicht zu vereinbarende
Handlung im Sinne des $ 57 Abs.4 StBerG handelte, etwa weil für die Tätjq-
ke'it von einem anderen als dem Mandanten eine Ve rqütunq anqenommen wurde (vg'l .
dazu Gehre a.a.0.), können dem Vortrag des K1ägers nicht entnommen werden.

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht unter Berücksichtigung der
Ansicht des Klägers, der Beklagte sei - so die Behauptung des K1ägers - wegen

eines finanziel len Eiqeninteresses ausnahmsweise wie ein Mehrberufler zu

behandeln. D'ie Frage nach der Anwendung unterschiedlicher Verjährungsvor-
schriften für verschiedene Berufsgruppen auf d'ie Tätjgkeit e'in und derselben
Person stellt sjch nämlich erst dann, wenn dje entfaltete Tätigkeit nicht
mehr in das Berufsbild eines, sondern mehrerer Berufe fällt, denen der Auf-
tragnehmer gleichzeitig angehört (BGH NJW 81,401 ff. (q}z); NJW 91,1519
(1519) ). Fällt dagegen - wie hier - die Tätigkeit in den Bereich des vom

Auftragnehmer allein ausgeübten Berufes, so richtet sich die Verjährung nur
nach den für dieses Berufsbild geltenden Vorschriften.

Nach $ 68 StBerG beginnt der Lauf der Verjährungsfrist für Ansprüche des

Auftraggebers auf Schadenersatz aus dem zw'ischen ihm und dem Steuerberater
bestehenden Vertragsverhä1tnis mit dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch entsteht.

Dabei ist für die Frage, wann der Anspruch entstanden ist, allein auf objek-
tive Kriterien abzustellen. Auf die Kenntnis des Geschädiqten (so jedoch

van VenrooY, DB 81, 2364) konunt es nach herrschender Auffassung dagegen
nicht an (BGH NJl,l 82,1285 (1286) und 82, 1288, jeweils m.w.N.).

Für die Ermittlung des für den Verjährungsbeginn maßgeblichen Ze'itpunktes ist
auch nicht erforderljch, daß bereits eine bezifferte Klage erhoben werden

könnte. Ausreichend ist vielmehr, daB der Anspruch durch Erhebung einer Fest-
stellungsklage geltend gemacht werden kann (BGH NJl^l 82, 1288 m.w.N.; Gehre,
a.a.0., $ 68 Anm. 8). Dies ist aber bereits dann der Fall, wenn sich die
Vermögenslage des Auftraggebers verschlechtert hat.
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Unter Beachtung dieser Gesichtspunkte ist der Anspruch des Klägers - sein

Bestehen unterstellt - hier bereits Mitte Januar 1975 entstanden. Denn bereits
in dem Zeitpunkt, als sein Beitritt wirksam wurde, e ab sich die Ver flich-
tunq des Kläqers, seine Einlaqe zu leisten , ohne daB er hierfijr - so das

Vorbringen des Klägers - einen entsprechenden Gegenwert erhal ten hätte

3 Verjährt ist auch ein etwaiger Schadenersatzanspruch des Klägers wegen eines

etwaigen Verstoßes des Beklagten gegen dessen Verpflichtung, den Kläger auf
die Möglichkeit eines Regresses gegen ihn, den Beklagten, und die Verjährung

derartiger Ansprüche gemäß $ 68 StBerG hinzuweisen. Zwar ist bis in dje
jüngste Zeit hinein in Rechtsprechung und Lehre die Annahme einer derartigen
Belehrunqspflicht des Steuerberaters abgelehnt worden (Gehre a.a.0., 5 68,

Anm. 14 m.w.N.), demgegenüber hat jedoch der Bundesgerichtshof in neueren

Entscheidungen (BGH NJl'l 1982, 1285 ff. und 1982, 2256 (2257) ) Oie Auffassung

vertreten, daß ein Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter in gleicher
l,leise wie ein Rechtsanwalt verpflichtet sei, seinen Mandanten auf die Mög1ich-

keit seiner eigenen Haftung hinzuweisen und über die hierfür geltenden Ver-
jährungsvorschriften zu belehren. In Ansehung der für den Berufsstand der

Rechtsanwälte hierzu vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze endete

diese Verpflichtung zur Aufklärung durch den Beklagten jedoch spätestens mit
Ablauf des Jahres 1975, da zu d'iesem Zeitpunkt der zwischen den Parteien
bestehende Steuerberatungsvertrag aufgelöst wurde (BGH VersR 1968, 1042
(1043); Brandner Anwaltsblatt 1969,384 (386) ).

l.leiterführende Hinweise betr. Anwendbarkeit des $ 68 StBerG bei Schadenersatzan-

sprüchen aus Anlageberatung o.ä.:

BGH:

BGH:

OLG Hamm:

LG Hagen:

LG Bonn:

Urtei'l vom 22.3.1979 , BB 79 , 1219

Urteil vom 9.12,1981 , DStR 82, 500

Urteil vom 30.1.1980, DB 1980, S. 1335

Urteil vom 26.1.1979, DB 79, 1076 = StB 79, 258

Urteil vom 15.2.1979 - Az. I 0 285/78, rechtskräfti
Gerling Informatjonen 6/80, Sammelausgabe 1981, S.

9;
10
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l0 / 83 Steuerbera tungsvertrag

- Dienstvertrag
- Rückständiges Honorar und Zurückbehaltungsrecht des Steuer-

beraters an Buchhaltungsunter'lagen im Falle des Konkurses seines
Mandanten ?

(OLG Di.jsseldorf , Urteil vom 12.3.1982 - Az. 24 U 81/82;
LG Düsse'ldorf , Az. 41 0 179/81)

1

Lei tsatz:

Aufgrund eines Steuerberatungsvertrages zu leistende Buchhaltungsarbeiten und

steuerrechtliche Beratungen sind Leistungen dienstvertraglicher Art (so auch

OLG Stuttgart in: Gerling Informationen Sammelausgabe 1982, S. 49 = 7IP 1982,

S. 8 und OLG Düsseldorf NJt./ 1977,5.1201 = DB 77, 1504).

Ein rückständiger Honoraranspruch des Steuerberaters ist als einfache Konkurs-

forderung geltend zu machen (vgl. Mentzel-Kuhn, 5 23 Tz. 6).

Das Computerprodukt (dokumentiertes Arbeitsergebnis) ist ohne Rücksicht auf

die Eigentumsverhältnisse an den Auftraggeber herauszugeben (55 02S,667 BGB).

Das Zurückbehaltungsrecht gem. $ 273 Abs. 1 BGB ist als persön'liches Recht im

Konkurs nicht zu berücksichtigen (Mentzel-Kuhn, 5 49 Tz. 24).

LG Duisburg, Urtei'l vom 1.4.1982, Az.9 0 26/82;
FG Düsseldorf, Urteil vom 10.8.1978, Az. A 301/77,
AnwBl 79, 123, betr.: Rechtsanwalt

/

2

3

l,lei tere Hi nwei se:
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I 1 / 83 Haftunq des Steuerberaters

- Inhaltliche Anforderungen an einen schlüssigen. Schadenersatzanspruch

- Möglichkeit des Pachtvertrages mit der Ehefrau

(LG Oldenburg vom 15.12.1981 - 10 0 310/81)

Zum Sachverhalt:

Der beklagte Steuerbevollmächtigte beriet den K1äger jahrelang in dessen Steuer-
angelegenhe'iten und erstellte auch die entsprechenden Erklärungen für das Finanz-
amt. Der Kläger begehrt schadenersatz 'in Höhe von DM 28.528,75.

AnläBl'ich einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt kam es zu einer Nachveranla-
gung des K1ägers.

Der Kläger trägt vor, der Beklagte habe es unterlassen, ihn dahingehend zu bera-
ten, daß er durch den Abschluß eines steuerrechtlich anzuerkennenden zuläss'igen
Pachtvertrages Gewerbesteuereinsparungen hätte erzielen können.

Aus den Entscheidunqs ründen:

Nach Auffassung des Landgerichts hat der Kläger keinen den Klageantrag rechtfer-
tigenden Sachverhalt vorgetragen.
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Die Behauptung des Klägers geht dahin, der Beklagte habe es in seiner Eigenschaft
als Steuerberater unterlassen, ihm den Abschluß eines Pachtvertrages mjt seiner
Ehefrau anzuraten. Häre e'in solcher Pachtvertrag geschlossen worden, hätte sich
seine Steuerschuld in dem obengenannten Umfange ermäßigt.

Damit ist eine Schadenersatzforderung in Höhe der angeblich zuviel gezahlten

Steuer nicht schlijssig dargelegt. Der K'läger hätte vorbringen müssen, zu welchen

Konditionen ein Pachtvertrag hätte abgeschlossen werden müssen. Für die Errech-
nung der Schadensumme ist die Zugrundelegung einer "angemessenen" Pacht ohne

Bedeutung. Aus diesem Grund brauchte dem Beweisantritt (Sachverständigengutachten)

auch nicht nachgegangen zu werden.

Des weiteren ge ht der Kläqer offensichtlich irrr g von der Vorstellunq aus, daß

sich die eventuell zuviel qezahlten Steuern mit seinem anqeblichen Schaden decken.

Im Falle eines Pachtvertrages hätte der Kläger Pachtzahlungen erbringen müssen,

die aus seinem Vermögen abgeflossen wären. Diese Zahlungen hätte er tatsächlich
erbringen müssen, wie sich aus den Feststellungen des Finanzamtes ergibt. Das

Finanzamt weist mit Recht darauf h'in, daß be'i Pachtverträgen unter Ehegatten

strenge Anforderungen zu stellen sind. Ein etwaiger Schaden könnte sich nur

errechnen aus einem Vergleich des Vermögens des Klägers bei richtiger und bei

fehlerhafter Beratung durch den Beklagten. Es'ist nicht ers'ichtlich, wie bei der
geltend gemachten Klageforderung die im Falle einer richtigen Beratung notwendi-
gerweise geleisteten Pachtzahlungen Berücksichtigung gefunden haben.
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Mai 1983

12/83 Hinweise zur Berufshaftpfl ichtversicherunq

- Was ist ein Haftpflichtanspruch im Gegensatz zum nicht
gedeckten Erfüllungsanspruch? -

1. Der Versicherer hat Vers'icherungsschutz (Deckung) zu gewähren, wenn der

l,lirtschaftsprüfer oder Steuerberater "aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
st'immungen privatrechlichen Inhalts für einen Vermögensschaden verantwortlich
gemacht wird" ($ t Abs. 1 AVB).

Vom Versicherungsschutz umfaßt sind daher Ersatzansprüche, die auf die

Leistung von Schadenersatz gerichtet sind.

2. Vertrag liche Erfüllungsansprüche müssen dementsprechend aus dem Deckungs-

schutz ausscheiden.

Ebensowenig wie die reine Vertragserfüllung kann auch die an die Stelle der

Erfül 1 ungsl ei stung tretende Ersatzerfü11u'ng (2. B. Mängelbeseitigung und

Nachbesserung) Gegenstand der Haftpflichtvers'icherung sein. Denn bei diesem

Anspruch handelt es sich um einen auf die Herstellung einer ordnungsgemäßen

Vertragsleistung eingeschränkten Erfül lungsanspruch.
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Zur Verdeutl ichun g ein Beispiel:

Der Steuerberater bzw. l.Jirtschaftsprüfer führt den Auftrag zur Erstellung
einer Steuererk'lärung/Bilanz nicht oder lediglich mangelhaft aus. Der

Mandant beauftragt daraufhin ejnen Berufskollegen, die Mängel zu beseitigen
und die Arbeit in einen einwandfreien Zustand zu versetzen. Die für diese
Arbeit angefallenen Kosten macht er als Ersatzanspruch gegenüber dem

ursprüng1 ichen Steuerberater/l^lirtschaftsprüfer geltend.

Dieser Ersatzanspruch ist zwar nicht auf die nachträgliche Erfü1lung des ursprüng-
lichen Auftrags durch den ersten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer gerichtet. Es

handelt sich aber um einen nicht qedeckten Erfüllungsersatzanspruch. Denn es wi rd
nur der unmittelbar durch die Schlechtleistung entstandene Schaden - nämlich die
Kosten der Mängelbeseitigung - verlangt. Dieser Anspruch geht nicht über das

unmittelbare Interesse des Mandanten an der ordnungsgemäßen Erfül1ung des Steuer-
beratungsvertrages hinaus.

Würde auch das unmittelbare Vertragserfüllungsrisiko vom Haftpflichtversjcherer
übernommen, so würde er das "Unternehmerrisiko" des Steuerberaters/Wirtschafts-
prüfers übernehmen. Gleichzeitig würde ein gewisser Anreiz zu nachläss'igem Arbei-
ten entstehen.

3. Es kann festgeha'lten werden:

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Haftpflichtansprüche, die einen Schaden

zum Gegenstand haben, der über das unm'ittelbare Interesse an der Vertragserfül-
1 ung hi nausgeht.

Beispiel:

Entstehen dem Mandanten wegen der nicht rechtzeitigen bzw. mangelhaften

Vorlage der Steuererklärung/Bilanz steuerliche Nachtejle oder nimmt er
infolgedessen schädigende Geschäftsabschlüsse vor, so macht er keine
Erfüllungsansprüche, sondern Schadenersatzansprüche im Sinne von $ 1 Abs.

1 AVB geltend.
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l,lei terfiihrende Hi nwei se:

Zur Abgrenzung des Haftpflichtanspruchs vom njcht gedeckten Erfü'llungs-

anspruch:

BGH Urteil vom 9.1.1964, VersR 1964, S.230 = BB 1964, S,237 =

NJI^I 1 964, S. 1025 = DB 1 964 , S. 509 ;

OLG Frankfurt, Urteil vom 26.5.1977, VersR 1977, S. 829 f-;

Ol-G Braunschweig, Urteil vom 11 .4.1961 , VersR 1961 , S. 746;

Hinweise der Bundessteuerberaterkammer zur Berufshaftpflichtversicherung,

s. 16.

Z. Zum Nachbesserungsanspruch des Steuerberaters/tlirtschaftsprüfers:

OLG Köln, Urteil vom 23.12.1982 - Az. I U 26/82 - Gerling Informationen B/83.
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1 3 / 83 Haftung des Steuerberaters

- Unvol lständige Einspruchsbegründung

- Arbe'itsüberl astung

- Schadenersatzanspruch trotz 91e'ichartigen Fehlers des Berufs-

kollegen im Klageverfahren beim Finanzgericht

(LG Stuttgart, Urteil vom 16.12.1981, A2.13 S 270/81, rechtskräftig)

Zum Sachverhal t:

Der Steuerberater hatte den Auftrag, ein E'inspruchsverfahren gegen einen Einkom-

mensteuerbescheid des Mandanten durchzuführen. Das E'inspruchsverfahren wäre mit

Sicherheit erfolgre'ich gev,resen. Das Finanzamt wandte aber ein, der Einspruch sei

an 7.4. zu spät erhoben worden und wies ihn zurück.

Der Mandant hatte dem Steuerberater mit Schreiben vom 8.3. den Steuerbescheid

mit dem Hinweis übersandt, daß er diesen "heute" erhalten habe.

Vor dem Finanzgericht wurde der Mandant von einem anderen Steuerberater vertreten,
der die fristgemäße Einspruchseinlegung ebenfalls übersah.

Aus den Griinden:

1. Der Steuerberater hatte versäumt, im Rechtsbehelfsverfahren auf die Rechtzei-

tigke'it der Einlegung des Einspruchs vom 7.4.1977 hinzuweisen. Er hätte das
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Finanzamt darauf hinweisen müssen, daß der Steuerbescheid seinem Mandanten

erst am 8.3. zugegangen und der Einspruch am 7.4. daher rechtzeitig e'ingelegt
worden sei.

2. Der Steuerberater handelte auch schuldhaft. Seine Erklärung, er sei damals

total ijberlastet gewesen und habe sich daher um den Fall nicht mehr kürmern

können, entlastet ihn nicht. Zum einen hätte es keines besonderen Arbeitsauf-
wandes bedurft, um das Finanzamt auf die Rechtzeitigkeit des Einspruchs hinzu-
weisen; zum anderen muß von einem Steuerberater, der die Interessen seines

Auftraggebers mit der erforderlichen Sorgfalt wahrnimmt, verlangt werden, daß

er - wenn er weqen Arbe'itsüberlastunq eine steuerliche Ansel eqenhe'it ni cht
mehr bearbe'iten kann seinen Auftra eber rechtzeitiq davon unterrichtet. Er

muß ihn dahin beraten, einen anderen Steuerberater zu beauftragen, oder er
muß in se'inem Bereich entsprechende organisatorische Maßnahmen treffen, durch

die Bestellung eines Vertreters oder eines weiteren Mitarbeiters.

3. Der Steuerberater hat den Schaden des Mandanten auch verursacht.

Er kann nicht einwenden, daß der Schaden ausschließlich dadurch verursacht

wurde, daß der spätere Bevollmächt'igte im Klageverfahren vor dem Finanzge-

richt es versäumt habe, in der Klagebegründung die Fristwahrung darzulegen.

Denn ein adäquater Ursachenzusammenhang wird durch eine von einem Dritten in
Gang gesetzte weitere Ursachenkette nur dann unterbrochen, wenn der Dritte in
völliq unqewöhnlicher und unsachqemäßer l,Jeise eingegriffen hat und wenn ein

derartiqes Verhalten des Dritten außerhalb aller Wahrscheinlichkeit li egt
(Palandt Vorbemerkung 5e zu $ 249). Es lag aber nicht außerhalb jeder Wahr-

scheinlichkeit, daß der nachfolgende Steuerberater das Zustellungsdatum des

Steuerbescheides ebenfalls übersehen hat, nachdem er selbst im Einspruchsver-

fahren gegenüber dem Finanzamt nicht darauf hingewiesen hat. l,ler - w'ie

vor'liegend der Steuerberater durch sein Versäumnis - eine Gefahrenlage schafft,
bei der auch Fehlhandlungen eines anderen vorkonrnen können, hat den durch das

Fehlverhalten des Dritten entstandenen Schaden zurechenbar m'itverursacht. Es

haften dann bejde Schädiger - der erste und der zweite Steuerberater als

Gesamtschul dner.
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Anmerkung: Arbeitsüber'lastunq des Steuerberaters aus standesrechtlicher S i cht

(-.)

- Leitsätze des LG Stuttgart, Urteil vom ?9.3.1982 - IX StL 4/81, rkr.-

a) Die Gewissenhaftigkeit der Berufsausübung umfaßt die sorgfä1tige
l,lahrnehmung der von den Mandanten übertragenen Tätigkeiten. Hierzu
gehört die Pünktlichkeit bei der Erledigung der übertragenen Auf-
gaben. Kann der StB einen Auftrag nicht rechtzeitig ausführen, hat

er ihn zurückzugeben.

b) Zur Gewissenhaftigkeit der Berufsausübung gehört auch, für die
Mandanten erreichbar zu sein und die von ihnen erhaltenen Unterla-
gen unverzüglich herauszugeben, wenn die eigene fristgemäße Bear-

beitung nicht mög1 ich ist und der Mandant die Herausgabe verlangt.
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14/ 83 Neue Entscheidung des Bundesfinanzhofs zu S 173 A0

- Das grobe Verschulden des steuerlichen Beraters ist Vom

Steuerpfl ichtigen zu vertreten
- Grobes Verschulden, d.h. Verletzung der zuzumutenden Sorgfalt

in ungewöhnl ichem Maße und in nicht entschuldbarer ['leise

- Klageart für Bericht'igungsantrag gem. 5 t73 A0:
Verpfl i chtungskl age

(gFH, Urteil vom 3.2.1983 - IV R 153/80 - FG Münster)

Im Rahmen des 5173 Abs. 'l Nr. 2 Satz 1 A0 muß der Steuerpflicht'ige ein

grobes Verschulden seines steuerlichen Beraters bei der Anfertigung der

Steuererk'lärung in gleicher l,{eise vertreten wie das Verschulden eines

Bevol lmächtigten.

2. Den Steuerpflichtigen trifft ein grobes Verschulden am nachträg'lichen

Bekanntwerden von Tatsachen oder Beweismitteln, wenn er bei der Abgabe

der Steuererklärung die ihm zuzumutende Sorgfalt in ungewöhnlichem Maße

und in nicht entschuldbarer tleise verletzt (sog. grobe Fahrlässigkeit).

Das Finanzgericht hat in der Unterzeichnung der unrichti gen Steuererklä-

runq anqesichts der steuerlichen Unerfahrenheit des Klä

fahrlässiges Verhalten gesehen.

3B

gers kein grob



3. Nach diesen Grundsätzen ist auch zu entscheiden, ob den steuerlichen
Berater ein vom Steuerpflichtigen zu vertretendes grobes Verschu'lden trifft.
Bei Festlegung der ihm zuzumutenden Sorgfalt ist zu berücksichtigen, daß

von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe die Kenntnis und sachge-

mäße Anwendung der steuerrechtlichen Vorschriften erwartet wird.

Der zur Ausarbeitung der Steuererk'lärung herangezogene Steuerberater muß

sich um eine sachgemäße und gewissenhafte Erfül1ung der Erklärungspf'lichten
bemühen; ihm stehen die persönlichen Entschuldigungsgründe, die sein Auftrag-
geber mange'ls steuerlicher Kenntnisse geltend machen kann, nicht zur Seite.
l,{ie an einen sachkundigen Verfahrensbevollmächtigten müssen an ihn vielmehr

erhöhte Anforderung en qestellt werden.

Bei der Beauftragung eines Steuerberaters kann deshalb im Rahmen des 5 173

Abs. 1 Nr. 2 A0 ein vom Steuerpflichtigen zu vertretendes grobes Verschulden

eher anzunehmen sein, als bei ejner eigenständigen Erfül1ung der Erklärungs-

pf I icht.

Das Finanzgericht hat eine qrobe Fahrlässigkeit des Steuerberaters vernejnt,
weil der Berater sich die steuerliche l,lürdigung durch das Finanzamt zu eigen

gemacht hat.

Die Frag e, ob ihm Rahmen des $ 173 Abs. 1 Nr.2 A0 auch ein Mitverschulden

des Finanzamtes zu berücksichti gen ist, hat der Bundesfinanzhof offenlassen
können, da den K'läger kein grobes Verschulden traf.

4, Die Klage auf Abänderung eines Steuerbescheides gem. $ 173 Abs. 1 Nr. 2 A0

ist eine Verpfl ichtungsklage.

Der Kläger erstrebte die Anderung von bereits bestandskräftigen Steuerbeschei-

den. Dies geschieht im Wege der Verpflichtungsklage, mit der gleichzeitig die

Aufhebung der ablehnenden Verfllgung der Finanzbehörde auf Berichtigung der

Steuerbescheide begehrt wird.

Hat die Verpflichtungsklage Erfolg, ist neben der Aufhebung der ablehnenden

Verfügung gem. S 101 FGO die Verpf'lichtung des Finanzamtes zum Erlaß des

Anderungsbescheides auszusprechen, wenn die Sache spruchreif ist.
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15 / 83 Rechtsprechung zur Verschwiegenheitspflicht des Steuerberaters

(5 SZ StBerG) und des l,Jirtschaftsprüfers ($ 43 l^lPO)

I Entbindung von der Verschwieqenhe'itspflicht im Falle des Todes des Mandanten

Juni 1983

Betrifft der Umstand, auf den sich die Verschwiegenheitspflicht des

Steuerberaters eines Erb'lassers bezieht, unmittelbar vermögensrechtliche

Verhältnisse, so geht die Befugnis, von der Verschwiegenheitspflicht zu

entbinden, auf die Erben über.

Betrifft e'in solcher Umstand die persönl iche Int'imsphäre des Erblassers,

was insbesondere der Fall ist, wenn er zur Beurteilung der Testierfähig-
keit des Erblassers dienen soll, geht eine solche Befugnis weder auf

die Erben, Erbprätendenten noch auf dem Erblasser nahestehende Personen

über; es sei denn, es ist ein dahingehender l,lille des Erblassers erkenn-

bar.

In einem solchen Fall hat der Steuerberater selbst nach

pflichtgemäßem Ermessen darüber zu befinden, ob er sich unter maßgebli-

cher Beachtung des mutmaßlichen Erblasserwillens als von der Verpflich-
tung zur Verschwiegenheit entbunden anzusehen hat.
(OLG Stuttgart, Beschl. v. 18.10.82 - 8 lrl 388/82, Leitsatz abgedruckt
in NJt^l 1983, S. 1070; ebenso: Bay.0LG Beschl. v.2.3.66 Mittbl. l^lPK

Nr. 18, S. B ff . = NJl,l 1966 , S. I 664 -auszugswei se- )

1

2.)
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II. Entbindung von der Verschwieg enheitspflicht im Falle des Konkurses

Grundsätzlich hat die Entbindung nicht durch den Konkursverwalter, sondern

durch den früheren Geschäftsfijhrer zu erfolgen.(Otg Scnteswig BB 1980,

S. 1288 = LIP 1980, S.527 = MittBl. l^lPK Nr. 88, S. ?1; LG Düsseldorf vom

19.2.1981 MittBl . tllPK Nr. 93, S. 13; a.A. OLG Nürnberg MittBl . l,lPK Nr. 68,

S. 17 = Mitt StBerkammer Berlin 1978, Nr. 2, wenn z.B. die GmbH als Gemein-

schuldnerin Ansprüche gegen den früheren Geschäftsführer ge'ltend macht. Der

Geschäftsführer darf aber kein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Ver-

schwiegenheit etwa wegen eines eigenen Mandatsverhältnjsses zum t,Jirtschafts-
prüfer oder Steuerberater haben. )

III.Grenzen der Verschwiegenheitspflicht bei Wahrnehmung berechtigter Interessen

a) Regreßansprüche des Mandanten

Die l,Jahrung berecht'igter Interessen und damit ein befugtes Offenbaren

sind z.B. anzunehmen, wenn der Berufsangehörige sich selbst gegen den

Vorwurf der Schlechterfül'lung seines Auftrages im eigenen Zivilprozeß

verteidigt oder wenn er zum 91eichart'igen Beweisthema in einem Haft-

pflichtprozeß des Mandanten gegen einen Dritten als Zeuge benannt ist
(LG München I, Zwischenurteil v. 19.11.1980,24 0 17 286/79, rkr.
DSIR 82, S. 179).

b) Zur Unterrichtunq des Berufshaftpfl i chtversi cherers

Der Wirtschaftsprüfer und der Steuerberater sind nicht nur berechtigt,

sondern gemäß 5 5 nbs. III AVB verpflichtet, dem Berufshaftpff ichtver-

sicherer alle Einzelheiten des Sachverhalts mitzuteilen, die zur sach-

gerechten Aufklärung, zur außergerichtlichen Abwehr und zur eventuellen

ProzeBführung notwendig sind.
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Der Pflicht zur rückhaltlosen Offenlegung des Sachverhalts durch den

Versicherungsnehmer entspricht die Verpfl ichtung des Versicherers, seine

erlangten Kenntnisse nur im Rahmen des Haftpflichtverhältnisses zur

adäquaten Abwehr der Ansprüche oder deren Feststel 1 ung zu verwen-

den. Eine mißbräuchliche Unterrichtung dritter Personen oder Behörden

macht den Versicherer schadenersat2pf'lichtig (OLG Köln VersR 1965,

S. 1046); er ist zur Verschwiegenhe'it verpflichtet (v91. Bruck-Möller-

Johannsen, Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz, Band 4 Iz. G 281).

Vergleiche hierzu auch: Messmer/Späth, Berufliche Verschwiegenheits-

pflicht und Unterrichtung des Berufshaftpflichtversicherers DSIR 1965,

S.671; MittBl. der Wirtschaftsprüferkammer Nr.41, S. 7 und Nr.67,
S. B, Fragen der Verschwiegenheitspf'licht unter besonderen Berljcksichti-
gung der Interessenlage bei Regressen.

M'ittelsteiner, Verschwiegenhe'itspflicht und Aussageverweigerungsrecht

der Steuerberater und Steuerbevollmächtigten DSIR 1965, S. 198 a.

c ) Honorarprozesse gegen den Mandanten

Der Steuerberater und der l.lirtschaftsprüfer handeln in Hahrnehmung

berechtigter Interessen und zur Wahrung eigener Belange, wenn ohne dje

Offenlegung anvertrauter Tatsachen eine Honorarforderung nicht durch-

setzbar wäre (BGH vom 9.,l0.'1951 und 15.5.1956, MittBl . tlPK Nr. B.

S. 13 ff.;OLG Düsseldorf Rpfleger 1971, S.412, betr. einen Notar).

IV. Neue Entscheidunq des Bundesgerichtshofs

Die Verschwi hei ts flicht des Steuerberaters besteht dem Gericht

qegenüber auch dann, wenn der Steuerberater im Auftrage beider

Proze$parteien diese bei ihren Verhandlungen über einen Vertrag

in steuerrechtlicher Hinsicht beraten hat und es zwischen den

Vertragspartnern zu einem Rechtsstreit ijber diesen Vertrag

konmt. ( Urte'i'l v.20.4.83 - VIII ZR 46/82)
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16 / 83 Haftunq des Steuerberaters

- Falsches Bilanzergebnis

- Schaden: unterbliebene rechtzeitige Liquidation?

(LG l^lürzburg, urtei'l v. 22.11.82 - Az. 2 0 69/80 - rechtskräftig)

)

Zum Sachverhalt:

Der Steuerberater wurde von der Mandantin zur Hilfeleistung bei der Erste'l1ung

einer ordnungsmäßigen Buchführung, der Bilanz und der Anfertigung der Steuer-
erklärungen beauftragt.

Die Mandantin behauptet, der Steuerberater habe in der Bilanz völ1ig unzu-

treffend einen Gewinn von DM 35.000 ausgewiesen, obwohl tatsächlich ein Jahres-
Fehlbetrag von DM 182.000 vorge'legen habe. In Kenntnis dieser erwirtschafteten
Verluste hätte sie die Gesellschaft sofort'liquidiert. Sie verlangt als Schaden-

ersatz wegen nicht rechtzeitiger Liquidation DM 290.000.
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Aus den Gründen:

Eine Ursächlichkeit zwischen der Schlechterfül1ung des Mandatsvertrages und dem

behaupteten "Liquidationsschaden" ist nicht erkennbar.

1. Zun einen erscheint es schwer vorstellbar, daß die Geschäftsführerin des

Unternehmens sich jahrelang darüber im unklaren befunden haben will, ob sie
Gewinne oder erhebliche Verluste ervirtschaftet. Unstreitig wurden die Grund-

aufzeichnungen bei der Mandantin geführt. Bereits ein grober Abgleich der Ein-
und Ausgangsrechnungen, ein Blick in die monatlichen Umsatzsteuervoranmeldun-
gen sowie in die Bankauszüge hätten bei dem Geschäftsvolumen der Mandantin

leicht Klarheit verschaffen können.

2. Zum anderen wurde im Rahmen einer Beweisaufnahme dargelegt, daß die Mandantin

sich bereits im Jahre 1974 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befand und der
damalige Prokurist deswegen die ihm erteilte Prokura zurückgegeben hatte.
Daraus ist zu entnehmen, daß auch der Geschäftsführung diese wirtschaftlichen
Schwierigke'iten bekannt waren. Gleichwohl ist jedenfalls zu diesem Zeitpunkt
eine Liquidation nicht in Erwägung gezogen worden.

3. Schließlich gibt es keinen Erfahrungssatz, wonach Unternehmen, soba'ld sie
Verluste erw'irtschaften, unverzüg1 ich liquidiert werden.
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J u'l i 1983

17 / 83 Haftunq des Steuerberaters

- Erstellung des Jahresabschlusses: Dienstvertrag
- Informationspflichten des Mandanten

- Nachfragepflicht des Steuerberaters?

(OLG 0ldenburg, Urteil vom 13.4.1983, Az. 3 U 255/82;
LG 0'ldenburg, Az. 1 0104/80)

Erste'l lunq des Jahresabschlusses: Dienstvert raq

Bei dem Auftrag zur Erstellung eines Jahresabschlusses handelt es sich um

einen Dienstvertrag mit Geschäftsbesorgungscharakter.

2. Informationspflichten des Mandanten

Die Mandantin hatte dem Steuerberater - wie in den Jahren zuvor - die im

Kassenbuch und l,lareneingangsbuch vorgenommenen Buchungen vorge'legt, nach

denen er die Bilanz erstellte. Aus den Unterlagen waren die in der gefertig-
ten Bilanz dann unberücksichtigten Schuldposten nicht ersichtlich. Sie sind
dem Steuerberater von seiner Mandantin auch nicht anderweitig vorgelegt
worden und somit nicht bekannt gewesen.

Grundsätzlich konnte der Steuerberater darauf vertrauen , daß die Mandantin

ihm sämtliche für di e Bilanz möglicherweise in Betrach t kommenden Belege

und Rechnunqen vorgeleqt hatte. Denn sie war gemäß S 38 HGB buchführungs-
pflichtig, und der Steuerberater durfte somit davon ausgehen, daß sje über
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die buchungstechnische Bedeutung solcher Unter"lagen informiert war (Gräfe-

Suhr, Die Haftung des Steuerberaters 1978, S. 34). Deswegen konnte er auch

darauf vertrauen, daß die vorgelegten Unter'lagen vollständ'ig und richtig
waren.

3. Nachfragepflicht des Steuerberaters?

Der Steuerberater hatte auch keine Veranlassu von sich aus nachzufra en

ob die Mandantin noch weitere Unter'lasen, die für die Bilanz von Bedeutunq

se'in konnten, im Besitz habe. Eine solche Fragepflicht könnte ledi g1 ich

dann angenommen werden,. wenn sich dem Steuerberater Zweifel über die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Buchungen aufgedrängt hätten. Die Mandantin hat

in dem Rechtsstreit aber selbst vorgetragen, daß sie dem Steuerberater in

allen Jahren der Zusammenarbeit die Unterlagen vollständjg vorgelegt habe,

so daß dieser niemals Anlaß zu Beanstandungen gehabt hätte. Bei djeser Sach-

lage konnte der Steuerberater davon ausgehen, daß seine Mandantin ihm auch

in dem hier in Frage stehenden Veranlagungsjahr die Geschäftsvorgänge voll-
ständ'ig vorgelegt hatte, so daß sich Nachforschungen in dieser Richtung

erübrigten. Ein Verschulden wegen der Njchtberücksichtigung der Unter'lagen

der Mandantin kann dem Steuerberater nicht angelastet werden. Vielmehr hätte

d'ie Mandantin selbst Anlaß qehabt, die nicht vo rgelegten Unterlagen dem

Steuerberater noch auszu ndi en und - wenn sie sich darüber nicht im klaren

war - nachzufragen, ob sie zu berücksichtigen seien.

Anmerkung: Zur Nachfragepf'l i cht des Steuerberaters/l,li rtschaf tsprüfers :

BGH Urteil vom 9.6.1982 - IV a ZR 9/81, Gerling Informationen 15/82
= ZIP 82, 1214 n.Anm. Haug

Zur Mitwirkungspflicht des Mandanten:

Gerling Informationen 2/80 betr. Grundaufzeichnungen
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18 / 83 Vertraq mit dem Steuerberater

- Dienst- oder Werkvertrag: Beratung über steuerlich günstigen
Gesel I schaftsvertrag

- Rückforderung gezahlter Gebühren durch den Mandanten

(OLc Köln vom 23.4.1980, 2 U 131/79; LG Kö]n 8 0 181/79)

Sachverhal t:

Der Kläger und sein 0nke1 planten die Eröffnung eines Möbelgeschäfts. Sie wandten

sich deshalb im Februar 1978 an den Beklagten wegen der steuerlich günstigsten
Form, in der der Betrieb geführt werden könne. Der Beklagte beriet seine Auftrag-
geber mündlich und schriftlich in gutachtlicher Form und entwarf für sie einen
OHG -Vertrag.

Zu einer Eintragung der Firma kam es nicht. Der Kläger und sein Onkel nahmen

einen beim Amtsgericht gestellten Eintragunsantrag zurück, we'il das Unternehmen

wegen zu geringer Umsatzerwartungen n'icht als registrierfähig angesehen wurde.
Der Kläger eröffnet jedoch das Möbelgeschäft als BGB-Gesellschafter.

Der Kläger ist der Auffassung, der Beklagte habe für die fehlende Eintragungs-
fähigkeit aus mangelhafter Beratung einzustehen; er fordert dessen Gebühren

zurück sowie die Gerichts- und Notarkosten.
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Aus den Entscheidunqsqründen:

Anspruchsgrund'lage ist werkvertragliches Gewährle'istungsrecht (SS Ogq,
635 BGB), nicht positive Vertragsverletzung, wie das LG angenommen hat.

Die Leistungen von Steuerberatern und l,lirtschafts prüfern sind zwar dann als
Ges chäftsbeso rgungsverträqe mit Di enstvertraqs-Charakter e i nzuordnen , wenn

Dauerberatunq und allqemeine steuerl i che Beratunq qeschu'ldet wird (eeHZ

Bd. 54, S. 106). Anders 'liegt es jedoch, wenn Einzelle'istungen wie konkrete
Beratung oder Begutachtung zu erbringen sind. Dann richtet sich das Vertrags-
verhältnis nach dem Recht des Werkvertrages. Die vertragstypische Einordnung
kann zwar in Grenzfällen schwierig werden, etwa bei der Anfertigung einer
Jahressteuererklärung (s. dazu KG NJl^l 1977, S. 110 mit ablehnenden Anmerkun-
gen von Martens und Widmann NJl^l 1977, S. 766 und S. ll7).

Im Stre'itfall sind jedoch klare Einzelleistungen in Auftrag gegeben und

erbracht worden, näm1ich die gutachtliche Seratung über die steuerl.ich gee.ig-
nete Gesellschaftsform und ein Vertragsentwurf zuzüg1ich Nebenleistungen.
Dieses Vertragsbild entspricht seiner Typik nach dem Werkvertrag. Dement-
sprechend ist auch in vergleichbaren Fällen Werkvertragsrecht angewandt
worden, etwa bej der Erstattung eines Gutachtens über Kanalisationsschäden
durch einen Dip1 .-Ing. (geH N.lw 1967, S. 719), bei gutachilicher Tätigkeit
eines Rechtsanwalts (BGH NJl.l 1965, S. 106) oder bei der Erstellung eines
Grundstück-l.lertgutachtens eines Architekten (BGHZ Bd. 67, s. 1). Das führt
zur Anwendung des Gewährleistungsrechts der 5$ 0g+,635 BGB und nicht zu den

Rechtsgrundsätzen der positiven Vertragsverletzung, die nur bei Mangelfolge-
schäden in Betracht kommen.

II. Ansprüche aus Gewährleistungs.recht zugunsten des Klägers sind jedoch im

Ergebnis zu verneinen.

Die Aufgaben des Bek'lagten waren, wie auch seine Rechnungen ausweisen,
dreierlei Art:

I
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1. Beratende Auskunft über das steuerlich günstige Vorgehen bei der
geplanten Gesel 1 schaftsgründung ;

?. Entwurf eines Gesellschaftsvertrages;

3. Hilfe bei Beachtung der öffentlich-rechtlichen Voraussetzungen der
Betri ebseröffnung .

Diese drei Tätigkeitsbereiche sind bei der rechtlichen Beurteilung zu

unterscheiden und selbständig zu bewerten (55 0gq Abs.4 469 BGB).

7u 1-

Die steuerliche Auskunft mit Nebentätigkeiten jst in der Rechnung des Beklagten.

vom 6.3.1978 erfaßt. Die Rückforderung der Vergütung von DM 1.367,40 ist Geltend-
machung eines Wandlungsbegehrens. Dieses ist jedoch unbegründet. Die gutacht-
liche Beratung ist ihrem Inhalt nach zutreffend und einwandfrei. Der schriftli-
chen Ausarbeitung des Beklagten fehlt weder eine zugesicherte Eigenschaft noch

ist sie mit Fehlern behaftet, die den Wert oder die Tauglichkeit der gutacht-
lichen Ausführungen aufheben oder vermindern (S 633 BGB). Sie war auch für den

Kläger brauchbar und nijtzlich. Damit entfällt ejn Vorwurf gegenüber dem Bek'lag-

ten, er habe seinen Auftrag fehlerhaft ausgeführt. Die Auffassung des K1ägers,

der Beklaqte habe den Auftra g zu intensiv bearbeitet und dadurch verme'idbare

Kosten ausgelöst, richtigerweise habe er den Auftrag überhaupt ablehnen mljssen,

rechtfertigt keine andere Beurteilung. Es kann dem Beklagten nicht zum Vorvurf
gemacht werden, daß er den Auftrag des Klägers angenormen hat; dann aber kann

ihm auch nicht angelastet werden, daß er ihn gründlich und umfassend erledigt
hat.

7u 2.:

Der Entwurf e'ines Gesellschaftsvertra ges sowie eines Ans te'l I ungsvertrages der

Ehefrau des Klägers ist in der Rechnung vom 29.4.1978 ausgewiesen. Auch hier
fordert der Kläger die gezahlte Vergi.itung zurück und macht damit ein l,landlungs-

begehren geltend; es ist ebenfa'lls unbegründet.
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Der vom Bek'lagten entworfene Vertrag als solcher ist fehlerfrei. Daß er als
OHG-Vertrag und nicht als BGB-Vertrag abgefaßt ist, ist inhaltlich ohne Bedeutung.

Dementsprechend hat der K'läger den Inhalt des Vertrages auch nicht beanstandet.

Zu 3.:

Zweifelhaft kann angesichts dessen nur sein, ob der Entwurf eines Anmeldunqs-

schreibens an das Handelsr i ste r durch den Beklagten erforderlich war und ob

der Kläger die Kosten des zur"ückgenonmenen Eintragungsantrags erstattet verlan-
gen kann.

Da insoweit kein Gewährleistungsrecht anzuwenden ist, kommt als Anspruchsgrund-

lage nur positive Vertragsverletzung des Beklagten in Betracht. Das setzt den

Nachweis voraus, daß der Beklagte entgegen seiner Behauptung die von ihm zugrun-

de gelegten hohen Gewinnzahlen nicht vom Kläger und seinem Onkel mitgeteilt
bekonmen, sondern ohne Erkund'igungen und Absprache von sich aus angesetzt hat.

Dafür ist der Kläger beweispflichtig. Denn wer aus positiver Vertragsverletzunq
einen Schadenersatzanspruch herleitet, hat die Pflichtverletzung, auf d'ie er

seine Forderung stützt, nachzuweisen (BGH NJl^l 1978, S. 2198). Diesen Nachweis

hat der K1äger nicht erbracht.

Anmerkung: Zum Honorarrückzahl üngsanspruch :

BGH Urteil vom 24.2.1982 - IV a ZR 296/80, Ger'ling Informationen

11 /BZ mi t wei terführenden Hinweisen
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August 1983

Haftunq des Steuerberaters

- Steuerberatungsvertrag ein Dienstvertrag?
- Buchungen bei unverständlichen und unvollständigen Belegen

- Mangelhafte Leistung des Steuerberaters:
Minderung des Honorars oder Schadenersatzanspruch?

- Verjährung des Schadenersatzanspruchs wegen Kosten für die
Nachbesserung und Korrektur der Buchführung:
Entstehungszeitpunkt bei Außenprüfung nach beendetem
Mandatsverhäl tni s

OLG Düsseldorf, Urteil v. 9.3.1983 - Az. ?4 U 243/82;
LG Düsseldorf l1 0 678/8l, nicht rechtskräftig,
Az. d. BGH: IV a ZR 82/83

.l
Zum Sachverhalt:

Der Steuerberater war im Jahr 1975 mit der Buchführung und Steuerberatung beauf-

tragt worden. Er führte die ihm übertragenen Arbeiten in der Zeit von 1975 bis

1977 aus. Das Vertragsverhältnis wurde zum 1.12.1977 gekündigt.

Mit Schreiben vom 8.9.1977 rügte der Mandant, daß die geleisteten Buchführungs-

und Bilanzarbeiten mit erheblichen und zahlreichen Buchführungsmängeln versehen

seienr wdS sich bereits nach anfänglichen.stichprobenartigen überprüfungen erge-

ben habe. Es wurden für eventuelle steuerliche Nachforderungen Regreßansprüche

angekünd'igt.

Vom 17.11. bis 17.12.1980 fand eine Außenprüfung statt. Diese führte zu Beanstan-

dungen der Büchführung. Sie weise häufig unklare und kaum durchschaubare
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Buchungen auf. Durch eine Vielzahl von Querbuchungen einze'lner Geschäftsvor-
fäl1e unter Ansprechung der Kunden-, Lieferanten- und Privatkonten seien die
Erlöse des Jahres 1975 gemindert worden. Deshalb wurde für das Jahr 1975 ein
Sicherheitszuschlag vom Finanzamt vorgenommen.

Der Mandant machte in der am 15.12.1981 erhobenen Klage geltend, im Rahmen der
AuBenprüfung habe sich herausgestellt, daß die gesamte Buchführung habe über-
arbeitet werden müssen. Hierfür seien Kosten in Höhe von DM 20.000,-- für die
Tätigkeit des Mandanten und des Steuerberaters entstanden.

Aus den Gründen:

1 Steuerberatungsvertrag ein Dienstvert rag ?

Das Vertragsverhä1tnis zwischen dem Steuerberater und seinem Mandanten ist
als Dienstvertrag, der eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstand hat, anzu-

sehen. Denn ihm oblag n'icht nur die Buchführung, sondern auch die Steuerbe-
ratung. Es handelte sich somit also um eine Dauerberatung.

2. Buchunqen bei unverständl i chen und unvollständigen Belegen

Fi.jr die Fehler in der Buchführung ist der Steuerberater verantwortlich.
Selbst wenn ihm unverständliche und unvollständige Belege zur Verfügung

gestellt worden sind, hätte der Beklagte dies vermerken müssen. Auch durfte
er nicht auf Anweisung seines Mandanten unrichtige oder kaum durchschaubare

Buchungen vornehmen.

Jedoch ist im Rahmen des $ 254 BGB bei der Ermittlung der Schadenhöhe zu

berücksichtigen, ob und in welchem Umfang derartige Anweisungen des Ehe-

mannes der Klägerin vorgenormen worden sind, und ob ein Teil der unrichtigen
Verbuchungen darauf zurückzuführen ist, daB unvollständige Belege dem Beklag-
ten vorgelegt worden waren.

3. I'lanqel hafte Lei stu des Steuerberaters:
Minderunq des Honorars oder Schadenersa tzanspruch ?

Mangelhafte Leistungen des Steuerberaters erlauben dem Auftraggeber nicht,
eine Minderung der Vergütung vorzunehmen, sondern einen Schadenersatzanspruch
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Hegen Schlechterfüllung geltend zu machen. Zu diesem Schaden gehören auch
die Kosten für durchgeführte 0berprüfungs- und Korrekturarbeiten, damit die
sonst drohenden Steuernachteile vermieden oder gemindert werden können (vgl.
BGH NJl,l 1982, S. 1532; BAG MDR 1968, S. 80).

Diese Kosten hat der Steuerberater durch seine vorausgegangene unsorgfä1tige
Arbeit, also durch Schlechterfüllung seiner Vertragspflichten, verursacht.

4. Verjährung des Schadenersatzanspruchs wegen Kosten für die Nachbesserung

und Korrektur der Buchführun g:

Entstehunqszeitpunkt bei Au ßenprüfunq nach beendetem Mandatsverhäl tnis

Der Schadenersatzanspruch ist auch nicht nach $ 68 stBerG verjährt.

Die dreijährige Verjährungsfrist nach 5 68 StBerG beg'innt mit der Entstehung
des Anspruchs; eine Kenntnis des Berechtigten von den anspruchsbegründenden
Tatsachen ist nicht erforderlich (BGHZ Band 73, S. 363 = MDR 1979, s. 5lZ;
BGH NJ[^J 1979, S. 2211 = MDR 1980, S. 136; BGH NJt.l 1968, S. 1381 = MDR 1968,
S. 568; BGH MDR 1982, S. 467; BGH MDR 1982, S. 650 = NJH l9BZ, S. 1532).

Entscheidend dafür , ob ein Schadenersatzanspruch entstanden ist und damit
die Verjährungsfrist in Gang gesetzt wird, ist, inwieweit der Berechtigte in
der Lage gewesen wäre, seinen Anspruch gerichtlich geltend zu machen (BGHZ

Band 55, S. 340 = MDR ,l971, S.478).Dabei genügt regelmäßig die Möglichkeit,
Feststel'lungsk'lage zu erheben (geH wM 1978, s. 496; RGZ Band ,l53, s. 107).
Unkenntnis des Schadens und damit des Anspruchs hindert den Beginn der Ver-
jährung grundsätzlich nicht (BGH MDR 1968, s. 568 = NJl.l ,|968, s. 13Bl). Im

vorliegenden Fall war der Schaden des Mandanten, der ihm durch die Kosten für
die Korrekturarbeiten erwachsen ist, erst mit der SchluBbesprechung anläß-
lich der Außenprüfung durch das Finanzamt entstanden. Der Auftraggeber eines
Steuerberaters braucht, wenn die Steuern aufgrund der von dem Steuerberater
gefertigten Buchhaltungen und Abschlüsse festgesetzt worden sind, mit Bean-

standungen durch das Finanzamt nur insoweit zu rechnen, als etwaige Fehler
eines Steuerberaters bei einer Außenprüfung aufgedeckt werden und die
Steuerbehörde aus diesem Grund Beanstandungen gegen die Buchführung erhebt
und den steuerlichen Tatbestand erneut aufgreift. Erst dann wirkt sich die
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mangelhafte Arbeit des Steuerberaters für den Mandanten nachteilig aus.
Erst von da an hat er ein schutzwertäs Interesse daran, gegen den Steuerbe-
rater Rückgriff für Kosten der Neubearbe'itung bzw. Korrektur der Buchführung
zu nehmen. Solange seine vom Finanzamt durch rechtskräftige Steuerbescheide
anerkannte Steuerveranlagung und Buchführung nicht von den Steuerbehörden
erschüttert wird, hat er keinen Grund, gegen seinen Steuerberater vorzu-
gehen und das mit diesem bestehende, wesentlich von gegenseitigem Vertrauen
geprägte Vertragsverhältnis zu stören. Dann aber ist der Rückgriffsanspruch
in diesen Fällen in einer für den Lauf der Verjährungsfrist maBgebenden

l,leise erst dann als durchsetzbar entstanden, wenn die Steuerbehörde durch
die AuBenprüfung veranlaßt worden ist, die Buchführung zu beanstanden und
den steuerlichen Tatbestand erneut aufzugreifen. Es ist ähnlich, wie wenn

die Vertragspartner die Leistungspflicht des einen Teils schon im Vertrag
an e'in wei teres , nach Vertragsschl uß 'l iegendes Erforderni s , etwa an ei ne

besondere, vom G1äubiger vorzunehmende Handlung knüpfen oder wenn sie schon

im vertrag stundung vereinbaren (vgl. BGHZ Band 55, s. 340; BGH i|ll4 1977,
s. 8e5).

Die Beanstandung der Buchführung und das t'liederaufgreifen des Steuertatbe-
standes durch die Steuerbehörde nach einer Außenprüfung ist ein Merkma'1,

nach welchem sich der Beginn der Verjährungsfrist eindeutig bestimmen läßt.
Der Schlußbesprechung, die gemäß 5 201 A0 über das Ergebnis der Außenprü-

fung in a'ller Regel abgehalten wird, ist mit der nötigen Klarheit zu ent-
nehmen, ob und inwieweit eine Anderung der Buchführung und der Besteuerungs-
grundlagen notwendig war. Bei einem früheren Verjährungsbeginn wären Schaden-

ersatzansprüche eines Steuerpflichtigen gegen seinen Steuerberater vielfach
bereits verjährt, ehe etwaige Fehler in ihrer ganzen Bedeutung erkennbar

waren und sich hätten auswirken können. Eine solche Rechtsfolge wäre unbil-
lig (vgl. BGHZ Band 73, S.365 = MDR 1979, S. 572).

An dieser Rechtslage ändert sich auch nichts durch die Tatsache, daß das

Vertragsverhältnis des Mandanten mit dem Steuerberater am 1.12.1977 endete.

Zwar waren die Fehler in der Buchführung durch den Beklagten schon vor dem

8.9.1977 begangen, doch stand dem Mandanten ein durchsetzbarer Anspruch

auf Schadenersatz gegen den Beklagten, den er notfalls im tlege der Fest-
stellungsklage hätte ge'ltend machen können, noch nicht zu. l,{ie sein Verhalten
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zeigt, begnügte er sich für betriebliche Zwecke mit der von ihm zumjndest

teilwe'ise als unrichtig erkannten Buchfljhrung. Er war jedoch nicht gewi11t,

diese hinzunehmen, falls die Finanzbehörden Einwendungen gegen die Buchfüh-

rung erheben würden. Dies ergibt sich auch aus einem Schreiben vom 8.9.79
an den Steuerberater. Hätte das Finanzamt jedoch die fehlerhafte Buchführung

anerkannt, dann wären die Nachbesserungs- und Korrekturarbeiten nicht not-
wendig gewesen, so daß dem Mandanten ein Schaden für die Kosten der Korrektur-
arbeiten nicht entstanden wäre.

Obwohl Fehlerin der Buchhaltung grundsätzl ich sofort berichtigt werden

müssen, war es dem Mandanten nicht zumutbar, den Umfang der Fehler im

September 1977 genau zu ermitteln, was einer Neubearbeitung der Buchführung

entsprochen hätte. Er konnte zunächst d'ie AuBenprüfung durch das Finanzamt

abwarten. Denn ob die Buchführung noch den an sie zu stellenden Anforderun-

gen genLigt oder nicht, kann jm Einzelfall zweifelhaft sein. Erst die Außen-

prüfung schafft darüber hinreichende Klarheit. Vorher ist dem Auftraggeber

auch in solchen Fällen die Erhebung einer Klage gegen seinen früheren

Steuerberater nicht zuzumuten. Der Mandant war nicht verpf'lichtet, vorab die

Richtigkeit der Leistungen seines Steuerberaters zu überprüfen. Deshalb ist
für den Verjährungsbeginn des Schadenersatzanspruchs gegen den Steuerberater

für Kosten, die durch Korrekturarbeiten der von ihm vorgenommenen Buchfüh-

rung erforderlich sind, ebenfalls die SchluBbesprechung an1äßlich der Außen-

prtjf ung entschei dend.

Da die Frage, ob der Schaden für Nachbesserungs- und Korrekturarbeiten der

Buchführung, die vom Finanzamt anläßlich einer Außenprüfung beanstandet

worden ist, auch dann erst mit der Schlußbesprechung bej der AuBenprüfung

entsteht, wenn das Vertragsverhä1tnis zwischen Steuerberater und Auftragge-

ber bereits vorher beendet worden ist, vom Bundesgerichtshof noch nicht ent-

schieden wurde, war die Revision nach $ 546 Abs. 1 Ziff.1 7P0 zuzulassen.
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20 / 83 Haftung des Steuerberaters

- Auftrag zur Anfertigung der Einkormensteuererklärung

- Ziel der Steuererklärung: u.a. Senkung der Steuerschuld
bzw. Erzielung von Steuerfreiheit

- Keine Pflicht zu prognostischer Steuertaktik

OLG Oldenburg, Urteil vom 11.2.1983, Az. 11 U 62/82
(fe Oldenburg, Urteil vom 10.5.1982, Az. 13 O ?73/82)

-l

Zum Sachverhalt:

Der Mandant des Steuerberaters war 1979 aus der DDR geflüchtet und hatte seine
gesamte Habe dort zurückgelassen. Er beauftragte einen Steuerberater mit der

Abgabe der Steuererklärung 1979. In diesem Jahr hatte der Mandant ledig'lich Ein-
künfte in Höhe von DM 24.000,--; im Jahre 1980 erzielte er Einkünfte in Höhe von

DM .l50.000,--

Für die l,liederbeschaffung des notwendigen Hausrats hatte das Finanzamt im Jahre

1979 insgesamt DM 17.644,-- als außergewöhnliche Belastung für Ersatzbeschaffun-
gen anerkannt. Zur Erzielung der Steuerfreiheit für 1979 wäre nur die Ge1tend-

machung von DM 12.383,-- nötig gewesen.

Im Jahre 1980 erkannte das Finanzamt als außergewöhnliche Belastung nur noch

DM 2.310,-- an, weil es. als Höchstbetrag für eine angemessene Ersatzbeschaffung

insgesamt eine Summe von DM 25.000,-- ansah und im Jahre 1979 bereits den über-

wiegenden Tei'l von Ersatzbeschaffungskosten anerkannt hatte.
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Der Mandant verlangte vom Steuerberater als Schaden den Ersatz der Steuererspar-
nis, die ihm 1980 zugute gekommen wäre, wenn der Gesamtbetrag von DM 25.000,--
als außergewöhn'liche Belastung im Jahre 1980 steuerlich voll berücksichtigt
worden wäre, abzüglich des tietrages, den er im Jahre 1979 erspart hatte.

Aus den Gründen:

Der Steuerberater hat den Auftrag zur Erstellung der Einkonmensteuererklä-
rung 1979 dadurch schuldhaft verletzt, daß er von den auBergewöhnljchen

Belastungen des Mandanten nach $ 33 EStG für das Jahr 1979 mehr ge'ltend
machte, als erforderlich war, um die Einkommen- und Kirchensteuerschuld
auf Null zu senken.

Der Steuerberater wgr verpflichtet, für 1979 statt des anerkannten Betrages
für außergewöhn'liche Belastungen wegen Ersatzbeschaffung von DM 17.644,--
nur den Betrag von DM 12.383,-- geltend zu machen. Denn es bestand die nahe-
liegende Mög'lichkeit, daB der Mandant im folgenden Jahr 1980 zur Ersetzung

des Hausrats weitere Anschaffungen machen würde, die für das Jahr 1980 als
außergewöhnliche Belastungen nach 5 33 EStG geltend gemacht werden konnten.
Mit Rücksicht auf diese Möglichkeit durfte der Steuerberater die zur Erzie-
lung der Steuerfreiheit 1979 nicht erforderlichen DM 5.261,-- nicht für 1979

einsetzen, es sei denn, der Mandant hätte ihm auf entsprechende Rückfrage

eine Zustinrnung zu solchem Vorgehen ertei'lt.

Der Steuerberater mußte aufgrund seiner besonderen Sachkunde wissen, welcher
Betrag benötigt wurde, um für 1979 völ1ige Steuerfreiheit zu erreichen. Bei

Zweifeln über die Absetzbarkeit bestimmter Aufwendungen des Mandanten hätte
er Rückfrage beim Finanzamt halten können

Er mußte auch damit rechnen, daß dem Mandanten ein Schaden entstehen könnte,
wenn 1979 höhere Aufwendungen geltend gemacht wurden als erforderlich waren,

um Steuerfreiheit zu erreichen (vgl. Palandt 5 276 m.w.N.).
Denn es war nicht damit zu rechnen, daß das Finanzamt die Aufwendungen des

Mandanten unbeg.renzt anerkennen würde.

Einen darüber hinausgehenden Schadenersatz kann der Mandant nicht beanspru-
chen. Der Steuerberater war ohne entsprechende Anweisung nicht verpflichtet,

2
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von der Geltendmachung von außergewöhnlichen Belastungen für das Jahr ,1979

ganz abzusehen. Er hatte den Auftrag, die Steuererklärung für 1979 zu ferti-
gen. Dazu gehört es auch, auBergewöhnliche Belastungen geltend zu machen,

soweit sie sich steuerermäßigend auswirkten oder die Steuerlast auf Null
senkten und im konkreten Fall zu einer steuererstattung führten.

Für 0berlegungen dahin, daß es günstiger sei,1979 überhaupt keine au$erge-
wöhnlichen Belastungen nach $ 33 EStG geltend zu machen, bestanden keine
hi nrei chenden Anhal tspunkte.

Der Steuerberater war auch nicht verpflichtet, von sich aus bei dem Mandan-

ten nachzufragen, ob für das Jahr 1980 noch mit Anschaffungen für Ersatzbe-
schaffung in erheblichem Umfange zu rechnen sei. Da er unstreitig nur mit
der Fertigung der Steuererklärung 1979 beauftragt war, hatte er auch nur die
Aufgabe' mögliche Schäden von dem Mandanten abzuwenden, die für ihn erkenn-
bar waren (Gräfe-Suhr, Die Haftung des Steuerberaters in zivilrechtlicher,
steuerrechtlicher und strafrechtlicher Sicht, S. 32).
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21 / 83 Haftung des l.lirtschaftsprüfers/Steuerberaters aus seiner
Tätigkeit im Rahmen einer Abschreibu ngsgesel I schaft

- Keine unmittelbare Haftung des Geschäftsführers der l'lp-GmbH
( Tre u h a n d konrma nd i t i s t i n )

- Zur Haftung als Aufsichtsrat einer Publikums-KG

- 7ur Haftungsbeschränkung im Gesellschaftsvertrag auf Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit des Aufsichtsrates

(Urteil des LG Düsseldorf vom 4.3.1983 - Az 8 0 366/82, nicht
rechtskräftig )

Zum Sachverhalt:

Eine Publ ikums-KG (KG) macht einen Schadenersatzanspruch in Höhe von

DM 500.000 gegen einen }.lirtschaftsprüfer/Steuerberater geltend.

Einzige Kommanditistin der KG ist eine l,lirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH

(Wp-GmbH), die für über 1000 Anleger deren Betei'ligung treuhänderisch
gehal ten hat.

In Anspruch genommen wird der Wirtschaftsprüfer/Steuerberater in seiner Eigen-
'schaft als Geschäftsführer der Wp-GmbH und als Aufsichtsrat der KG.

Die Anleger hatten am 1.9.1979 ein Kapital von DM 53.580.000 aufgebracht.
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Die Freigabe und Verwendung der Gelder war in einem Treuhandvertrag zwischen

der KG und der Wp-GmbH geregelt. Danach hatte die Treuhänderin die auf dem

Treuhandkonto eingehenden Gelder in Tranchen auf ein Konto der KG zu ljberweisen,
über welches nur die KG und die Treuhänderin gemeinsam verfi.jgen konnten. Alle
Zahlungen, welche die Geschäftsführung der KG an Dritte leistete, bedurften der

Zustinmung und Mjtzeichnung der Treuhänderin.

Die KG hatte schon zu Beginn der Geschäftstätigkeit einen anderen Wirtschafts-
prüfer (Wp X) beauftragt, die Abwicklung der Verträge mjt den ausländischen
Vertragspartnern an Ort und Stelle zu überwachen und für diesen Bereich, d.h.
die dortige N'iederlassung, d.en Jahresabschluß zu erstel len.

In einer Sitzung des Aufsichtsrates wurde bemänge'lt, daß 0riginal-Berechnungs-
unterlagen über dje Transaktionen im Ausland und Belege über d'ie Zahlungsein-
gänge und -ausgänge noch nicht vorlagen.

In einer der darauffolgenden Sitzungen wurde das Thema erneut erörtert. Der

!'lp X erk'lärte dazu, daß alle Belege'in der Niederlassung 1ägen. Grundsätzlich
würden Fotokop'ien nach Deutschland geschickt. Saldenbestätigungen über getätigte
Zahlungen würden noch vorgelegt werden.

Es wurden aber weder 0riginal-Belege noch vollständige Fotokopien zur Verfügung

geste'llt. Der I,Jp X übersandte lediglich am 21 .6.79 e'in Fernschreiben, in wel-
chem er zur Darlegung der Fälligkeit der Tranche über DM 12.500.000 bestät'igte,
daß alle Wirtschaftsgüter vertragsgemäß übernommen und von ihm geprüft worden

seien. Es werde in ca. einem Monat d'ie gesamte Dokumentation vorgelegt. Ende

Juni 1979 hat die l,lp-GmbH DM 12 I'lio. freigegeben. Später stel l te sich heraus,

daß die angeblich geschlossenen Verträge gefä1scht waren.

Tatsächlich wurden weder Güter erworben noch gemietet. Angeb'liche Kredite einer
Bank waren nicht gewährt worden.

Die KG nimmt den W!q!qchaftsprüfer/Steuerberater in seiner Eigenschaft a1s

Geschäftsführer der I'lp-GmbH in Anspruch. Sie I egt dabei die Grundsätze der

Prospekthaftung zugrunde. Der Beteiligungsprospekt habe das Vertrauen der Anle-
ger in die Wp-GmbH begründet unter dem ausdrücklichen Hinweis darauf, daß ihre
Anteilseigner und gesetzlichen Vertreter l,üirtschaftsprüfer seien.
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Diese wurden in dem Prospekt persön'lich genannt. Es sei widersprüchlich, wenn

man dem Geschäftsführer der Wp-GmbH gestatten wollte, sich bei einer Inanspruch-
nahme für sein Handeln oder Unterlassen hinter dem formellen Gebilde der Gesell-
schaft zu v.erstecken, während umgekehrt bei der Anbahnung des Treuhandverhält-
nisses seine Person in den Vordergrund geStellt worden sei. Der t^lirtschaftsprü-
ferlSteuerberater habe es an jeglicher Kontrolle der Verwendung der Mittel
fehlen lassen

Im übrig en wird der l,Jirtschaftsprüfer/Steuerberater als Mi tglied des Aufsichts-
rates r reß fl ich gemacht. Er habe es in dieser Eigenschaft an jeglicher
überwachung der Geschäftsleitung fehlen lassen.

Der l^lirtschaftsprüfer/Steuerberater legt im einzelnen dar, daß der Vonwurf der

mangelnden Oberwachung der Geschäftsleitung und der mangelnden Kontrolle der
Mjttelverwendung unbegründet sei.

In d'iesem Zusammenhang weist er darauf hin, daß nach der gesetzlichen Bestjm-

mung des 5 ttt Abs.2 AktG selbst der Aufsichtsrat einer Aktie ngesel I schaft
berechtigt sei, in Ausübung seiner Pflicht zur überwachung der Geschäftsführung
des Vorstandes besondere Sachverständige mit bestimmten überwachun gsaufgaben zu

beauftragen. Beauftragte der Aufsichtsrat einer Aktien gesel I schaft ei nen beson-

deren Sachverständigen - z.B. den Wp X - mit der Wahrnehmung einer best'immten

Aufgabe, so wende er von der Pfl'icht zur e'igenen überwachung insowejt befre'it,
als die besondere Sachkunde des Sachverständigen reiche.

Der l,Jirtschaftsprüfer/Steuerberater ist auch der Ansicht, daß er nach 5 16 des

Gesellschaftsvertraqes als Aufsichtsrat nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit

i

hafte.

Aus den Gründen:

l. Die unmittelbare Haftunq des Geschäftsführers der wp-cmbH

Der l.lirtschaftsprüfer/Steuerberater haftet nicht als Geschäftsführer der

Wp-GmbH nach den Grundsätzen der sog enannten Durchgriffshaftung. Danach

käme eine persönliche Haftung nur in Frage, wenn er die Rechtsform der
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juristischen Personen mißbraucht hätte. Dafür hat die KG aber nichts vorge-

tragen.

Der l.lirtschaftsprüfer/Steuerberater haftet auch nicht nach den Grundsä.tzen

der Prospekthaftung. E'ine solche Haftung ist schon deshalb ausgeschlossen,

weil er in bezug auf seine jeweilige Haftung keine unrichtigen Angaben im

Prospekt gemacht hat. So ergibt sich aus dem Prospekt eindeutig die Rechts-

form der }Jp-GmbH, so daß für jeden erkennbar war, daß eine persönliche

Haftung der Geschäftsführer ausscheiden würde. Deshalb konnten die An'leger

auch nicht darauf vertrauen, den Geschäftsführer als }lirtschaftsprüfer per-

sönlich in Anspruch zu nehmen.

2. Die Haftung a1s Mitglied des Aufsichtsrates

Der l,lirtschaftsprüfer/Steuerberater hat seine Pflichten als Aufsichtsrats-
mitgl ied verletzt.

Eine Pflichtverletzung liegt darin, daß er in seiner Eigenschaft als Auf-

sichtsratsmitg'lied nicht verhinderte, daß die L,lp-GmbH einen Betrag von

DM 12 Mio. freigab. Die Verhinderung der Zahlung war ihm als Geschäftsfüh-

rer der l.lp-GmbH mögl ich.

Er kann sich dabei nicht darauf berufen, daß er sich auf die Angaben des

l,lp X verlassen habe, den dje KG damit beauftragt hatte, die Abw'icklung der

Verträge mit den ausländischen Vertragspartnern an Ort und Stelle zu über-

wachen und einen Jahresabschluß für die dortige Nieder'lassung zu erstellen.

Der Aufsichtsrat kann zwar gemäß 5 ttl Abs. 2 AktG einen besonderen Sach-

verständigen für bestimmte Aufgaben beauftragen. Das entbindet den Aufsichts-
rat aber nicht von seiner Verpflichtung, dann tätig zu werden, wenn bestinm-

te Verdachtsmomente auftauchen (vg1. Geßler/Hefermehl /Eckardt/ Kropff, Komm.

zum AktG $ 111 Tz. 20). Diese Verdachtsmomente lagen hier jedenfalls zum

Zeitpunkt der überweisung der DM 12 Mio. vor, da trotz verschiedener Auf-

forderungen weder die Original-Buchungsunterlagen über die Transaktionen im

Ausland mit Belegen noch die entsprechenden vollständigen Fotokopien vor-
lagen. Dabei hatte der Aufsichtsrat noch besondere Veranlassung zum Argwohn,
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weil der l.lp X trotz einer entsprechenden Zusage in der Aufsichtsratssitzung
'in der Folgezeit die Fotokopien nicht zur Verfügung stel'lte.

l,Jenn der l'l'irtschaftsprüfer/Steuerberater trotz dieser Verdachtsmomente

ohne zuverlässige Prüfung es zuließ, daß DM 12 Mio. zur Zahlung freigegeben

wurden, so handelte er in besonderem MaBe'leichtfertig und damit schuldhaft
(vgl. dazu BGH DB 1980, S. 7l; BGH NJt,{ 1977, S.2311).

3. Haftungsbeschränkung im Gesellschaftsvertrag

Der Wjrtschaftsprüfer/Steuerberater kann sich nicht darauf berufen, daß er
gemäß $ 16 des Gesellschaftsvertrages nur für grobe Fahrläss'igkeit hafte.

Diese Haftungsbeschränkung ist gemäß 5 242 BGB unwirksam, da die Belange

der Anteilseigner durch diese Regelung ohne ausreichenden Grund unangemessen

und unbi'l1ig beeinträchtigt werden (v91. BGH DB 1982, S. 1866). Djese Frage

ist zwar - soweit ersichtlich - durch die höchstrichterliche Rechtsprechung

noch nicht entschieden (vgl. BGH NJl.l 1977, S. 2311; BGH NJtl 1980, S. 589).

Nach Ansicht des Gerichts ist diese Haftungsbeschränkung jedenfalls für
eine Publikumsgesellschaft unannehmbar, da sie die Anteilseigner - die ohne-

hin kaum Einfluß auf dje Geschäftsführung haben - ohne ausreichenden Schutz

I i eße.

hlei terführende Hi nwei se :

1 Berufspfl ichtverletzung bei Nennung des Namens eines Wp oder StB in seiner

Eiq
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2. Kein Versicherung sschutz aus der Berufshaftpfl ichtvers'icherung für den

Regreßanspruch aus der Tätigkeit als Aufsichtsrat

S 4 Zf. 9 AVB: Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haft-
pf 'l i chtansprüche aus der Täti gkei t des Vers'icherungs-

nehmers als Leiter, Vorstand- oder Aufsichtsratsmitg'l'ied
privater Unternehmungen, Vereine, Verbände oder als

Syndi kus.

3. Vers i cherungsschutz für Haf tpf I i chtansprüche aus deq_!Leq!44!!i!!g(ei t?

- Tz. 1.4. der Besonderen Bedingungen zur Berufshaftpflichtversicherung
für Wirtschaftsprüfer:

Der Vers'icherungsschutz umfaßt die Erledigung der beruf-

I ichen Aufgaben eines l.lirtschaftsprüfers oder vereidigten
Buchprüfers gemäß $ 2, 5 43 Abs.4 7f. I und 4, $ 129

der l^li rtschaftsprüferordnung , und zwar

die treuhänderische Verwaltung, z.B. die Tätigke'it als

gesetzl icher und rechtsgeschäftl icher Treuhänder.

- Tz.III. 1 der Besonderen Bedingungen zur Berufshaftpf'lichtversicherung
für tlirtschaftsprüfer

In Ergänzung von 5 4 ABV bezieht sich der Versicherun s-

schutz nicht auf Haftpfl ichtansprüche , die dadurch ent-

stehen, daß der Versicherungsnehmer im Bereich eines

unternehmerischen Risikos, das sich im Rahmen der Aus-

übung einer versicherten Tätigkeit ergibt, einen Verstoß

begeht, z.B. als Konkursverwalter bei der Fortfi.ihrung

)
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eines Unternehmens, a1s Testamentvollstrecker, soweit ejn
gewerbliches Unternehmen zum Nachlaß gehört, als Notge-

geschäftsführer oder als geschäftsführender Treuhänder.

- Tz. 2.1.8 der Besonderen Bedingungen zur Berufshaftpflichtversicherung
für Steuerberater:

Mitversichert ist die Täti gkeit als gesetzlicher oder

rechtsg eschäftl icher nur aufsichtsführender Treuhänder.

- Tz.III. 1 der Besonderen Bedingungen zur Berufshaftpflichtversicherung
f [ir Steuerberater:

Wortlaut s.: - Tz. III. 1 der Besonderen Bedingungen zur

Berufshaftpfl ichtversicherung für Wirtschaftsprüfer
(S. 6 d'ieser Informationen)

- vgl . auch: Verlautbarung des Vorstandes der Wirtschaftsprljfer-
kammer zur Tätigkeit des I,Jirüschaftsprüfers als Treuhänder

der Bauherrenmodel I e:

WPK-Mitteilungsblatt Nr. 87, S. 9 vom 3.6.1980;

WPK-Mitteilungsblatt Nr. 93 vom 5.5.1981

- vgl. auch: Evers, Der Rechtsanwalt als Treuhänder in Bauherren-

model I en NJl.l 1983 , S. 1652.
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0ktober 1 983

22/83 Haftunq des Steuerbera ters

- fehlerhafte Berechnung der zu envartenden Lohnsteuererstattung
- kein Schaden durch überhöhte Kreditaufnahme

- Schaden durch Finanzierungskosten für" überhöhten Kredit

(Urteil des Amtsgerichts Lübeck vom 22.7.83 - Az, B (10) C ZgAleZ)

)

Zum Sachverhalt:

Der Mandant ließ seinen Steuerberater den zu erwartenden Erstattungsbetrag aus

dem Lohnsteuerjahresausgleich 1981 errechnen, um dann in dieser Höhe einen Kredit
aufzunehmen. Infolge eines Schreib- und Rechenfehlers wurde dem Mandanten mitge-
teilt, daß ein Kreditbetrag in Höhe von DM 2.970,-- aufgenommen werden könnte. In
dieser Höhe schloß der Mandant daraufhin einen Darlehensvertrag mit einer Teil-
zahlungsbank. Im Hinblick auf den Erstattungsbetrag aus dem Lohnsteuerjahresaus-
g'leich wäre jedoch nur ein Kredit in Höhe von DM ,l.130,-- gerechtfertigt gewesen.

Aus den Gründen:

Der Steuerberater haftet wegen fahrlässiger Vertragsverletzung, weil er den zu

erwartenden Erstattungsbetrag aus dem Lohnsteuerjahresausgleich falsch emechnet

hat.

a) In Höhe des Erstattun sbetra es, der dem Konto des Mandanten bei der Teilzah-
lungsbank gutgeschrieben worden ist, hat er keinen Schaden erlitten.
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gelegenheit im Sinne des Artikel 1 5 1 Rechtsberatungsgesetz, wenn sie
sich aufgrund ihrer Darlehensbedingungen den Steuererstattungsanspruch

unwiderruflich abtreten läßt und dieser in Höhe der Dar'lehensschuld zu

deren Tilgung verwandt werden soll.

b) Bei einer derartigen Fallgestaltung steht die Frage der Gewährung eines

Kredites und dessen Sicherung im Vordergrund, während eine gewisse Ent-

lastung des Kreditnehmers bei der Geltendmachung der Steuererstattung

nur untergeordnete Bedeutung hat.

(Urteil des OLG Düsseldorf vom 2.4.1981 - Az. 2 U 67/80 ZIP 1982, S. 303 ff.,
rechtskräftig; das Urteil des LG Düsseldorf vom 24.3.1980 - A2.36 0 45/79 -

Anwaltsblatt 1980, S.251 = StB 1980, S. 166, wurde dadurch aufgehoben.)

2 Zur Mitwirkung von Lohnsteuerhilfevereinen bei der Vorfinanzierung von

Steuerers tattungsansprüchen :

Lei tsatz

Ein Lohnsteuerhilfeverein übt eine ihm nach $ 26 Abs. 2 des Steuerberatungs-

gesetzes verbotene wirtschaftliche Tätigkeit aus, wenn er die Vermjtt'lung

der Vorfinanzierung von Lohnsteuererstattungsansprüchen durch unterstützende

Tätigkeit und Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das solche Kredite

vermittelt, entscheidend und nachhaltig fördert.

(Urteil des BFH vom 2.?.1982 - Az. VII R 62/81 StB. 1982, S. 197; diese Ent-

scheidung bestätigt das Urteil des FG Düsse'ldorf vom 13.1.1981 'Az. II/
IU 202/80 A0, EFG 1981 , S. 420 = StB 1981 , S. 225.)
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In dieser Höhe hätte er unstreitig ein Darlehen aufgenonrnen. Er hätte auch

gleichartige Aufwendungen getätigt, wie er es nach Gewährung des höheren

Darlehens getan hat.

b) Ein Schaden ist allerdings auch nicht insoweit entstanden, als der Darlehens-

betrag nicht DM 1.130,--, sondern DM 2.970,-- betragen hat. In Höhe dieses

Differenzbetraqes von DM 1.840 ,-- hat der K1äger zwar einen Betrag erha'lten,
den er sonst nicht bekommen hätte, jedoch hat er dieses Geld ausgegeben und

dafür Geqenleistunqen im qleichen l^lert erhalten. Hierin kann ein Schaden

ni cht erb'l i ckt werden.

c) Einen Schaden hat der Mandant jedoch insoweit erlitten, als er durch die
falsche Berechnung des Steuerberaters dazu gebracht wurde, den erhöhten
Darl ehensbetra zu fina nzieren. Diese Finanzierungskosten hätte er im Falle
richtiger Berechnung nicht gehabt. Der Mandant muß sich deshalb auch nur so

stellen lassen, a1s wenn er einen Darlehensbetrag von DM 1.130,-- zu finan-
zieren gehabt hätte. Diese Darlehenssurme wäre durch den bei der Bank einge-
gangenen Erstattungsbetrag getilgt gev.,esen. Schaden sind daher die Zinsen

die die Teilzahlungsbank dem Mandanten für den erhöhten Darlehensbetraq bis
zur vertragsgemäßen Rückführung des Betrages in Rechnung gestellt hat.

l,lei terführende Hinwei se

1 Zur Vorfinanzierun von Steuererstattunqsansprüchen durch Kreditinstitute

Lei tsätze

a) Eine Bank, die geschäftsmäßig nach Vorlage der Bescheinigung eines

Steuerberaters über die voraussicht'liche Höhe des Steuererstattungsan-
spruchs eines Kreditkunden bis zu einem bestimmten Prozentsatz des

errechneten Betrages Darlehen gewährt, besorgt keine "fremde" Rechtsan-
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November ,l983

23 / 83 Steuerberater und }'lirtschaftsprüfer im gerichtlichen Vergleichs-
verfahren

- Der Sachwal ter
- 7ur Haftung des Sachwalters bei Fortführung des unternehmens

des Verg'l ei chsschu'l dners
(Neue Entscheidung des BGH vom 12.7.1983, IV ZR Zg0/81)

- l,leiterführende Hinweise zur Tätigkeit des Sachwalters

I Der Sachwalter wird zur überwachung der Erfüllung eines Vergleiches bestellt,
wenn sich der Schuldner im Vergleichsvorschlag der freiwilligen überwachung

durch ihn bis zur Erfüllung des Vergleichs oder bis zum Eintritt einer im

vergleich festgesetzten Bedingung unterwirft (5 91 Abs. I vgr0).
Das Vergleichsverfahren wird in diesen Fällen nicht in das gerichtliche
Nachverfahren zur Vergleichserfüllung übergeleitet, sondern wird mit der
Vergleichsbestätigung aufgehoben (5 91 Abs. I Vgl0). Das Amt des Vergleichs-
verwalters ist damit erloschen (5 gg Vgl0). An seine Stelle tritt der Sach-

wal ter.

Seine Befugnisse leitet er aus dem Auftrag des Vergleichsschuldners ab. Die-
ser Vertrag ist zugleich ein solcher zugunsten der Gläubiger, die nicht not-
wendig Vergleichsgläubiger sein müssen (BGH Bd. 35, S. 34 = NJt.l 1961,

S. 1352 = KTS 1961, S. 136).
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II. Zu den Pflichten des sachwalters, der das unternehmen des Vergl ei chsschul d-
ners zeitweise fortführt , hat der Bundesgerichtshof in seiner neuen Ent-
scheidung vom 12.7 .1983 wie fol gt Stel'lung genommen:

1. Zum Sachverhalt:

Ein Hersteller von Modeartikeln, der nicht vergleichsgläubiger war,
lieferte unter Eigentumsvorbehalt an die l.l-KG. Diese hatte einen Sachwal-
ter im Sinne des 5 92 Vg10 bestellt. Er hatte die a'lleinige Bankvoll-
macht über die Geschäftskonten. Ihm war auch das gesamte Vermögen der KG

bis zur Erfül1ung des Vergleichs a'ls Treuhänder übereignet worden.
Die W-KG kam in Zahlungsschwierigkeiten. Es trat überschuldung ein, so

daß die Verträge mit dem Lieferanten nicht mehr erfüllt werden konnten.
Die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten l^laren standen auch nicht mehr

zu seiner Verfügung. Daraufhin verklagte er den Sachwalter wegen Verlet-
zung seiner Pflicht zum rechtzeitigen Hinweis auf die Zahlungsschwierig-
kei ten.

2. Aus den Gründen:

l.lem gegenüber bestehen Pflichten des Sachwa'lters?

a) Der Kreis der "BeteiIigten", denen gegenüber einem "sachwalter,,
Pflichten auferlegt sind, beschränkt sich nicht auf die Altgläubiger
(BGH Bd. 35, 32, 35). Die überwachung des Vergleichsschuldners durch
einen Sachwalter erfolgt zwar nicht im Interesse der Neugläubiger,
sondern zum Schutz der Vergleichsgläubiger, was sich schon daraus

ergibt, daß nach $ 90 Vgt0 - ohne eine übervlachung - das Vergleichs-
verfahren aufgehoben werden kann, wenn die Vergleichsgläubiger dies
mit der zur Annahme des Vergleichs erforderlichen Mehrheit beantragen
(vgl. Hencke'l in Festschrift für Coing 1982 Bd. II, S. 137, 146).
Dennoch kann der Sachwalter ebenso wie ein Vergleichsvenralter auch

Neugläubigern gegenüber gewisse Pflichten haben. Ist das der Fall,
dann gehören diese Neugläubiger insoweit zu den ,'Beteiligten', im

Sinne des 5 42 Yg10; denn als "Beteiligte" sind alle personen anzu-
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sehen, denen gegenüber dem sachwalter Pflichten auferlegt sind (zu

den Pflichten eines vergleichsverualters gegenüber Neugläubigern vgl.
BGH Bd. 67, S. 223, 228 mit Anm. l,leber in LM g 42 Vgl0 Nr. 3).

b) Sowohl bei einem Vergleichsverualter als auch bei einem Sachwalter
hat der Bundesgerichtshof bisher angenommen, daß sie Pflichten zum

Schutz von Neuqläubi gern dann haben, wenn sie in i rgendeiner l,leise

in die Geschäftsfortführunq und die Befriediqunq der Neu ql äubiqer
il eingeschaltet sind. Dann hat der Verg'leichsverwalter bzw. der Sach-

wa1ter die Lieferanten zu schützen, zumal wenn sie - wie hier - den

Schuldner unter Eigentumsvorbeha'lt weiterbel iefern.
Da der Bek'lagte die alleinige Vo'llmacht über die Geschäftskonten

der tl-KG hatte und nicht ersichtlich ist, daß diese überhaupt Barge-

schäfte abwickelte, fiel ihm auch die Kassenführung für die Ver-
gleichsschuldnerin zu, so daß er allein darüber zu entscheiden hatte,
ob und welche Zahlungen an Neugläubiger geleistet wurden.

c) Ein Sachwalter hat auch dann Pflichten gegenüber Neugläubigern, wenn

dem Verqleichsschuldner kein all qeme'l nes Veräußerungsverbot aufer-
legt ist, wenn aber die Abwicklung und Erfüllung des Vergleichs, für
die er in erster Linie zu sorgen hat, nur durch AbschluS von Neuge-

schäften mög1ich war und er im wesentlichen Einfluß auf die Geschäfts-
führung hatte.

d) 0a der Beklagte darüber hinaus in Einklang mit 5 57 Abs. 2 Vgl0 die
Leistung von Zahlungen übernommen hatte, waren die Neugläubiger
durch diese übernahme der Kassenführung seitens des Beklagten darauf
angewiesen, daß er sie auch aus den vorhandenen Geldern bezahlte.
Ohne Annahme einer Pflichtenstellung des Beklagten gegenüber den Neu-

gläubigern wären deren berechtigte Interessen nicht ausreichend
gewahrt; wobei es nicht darauf ankommen kann, ob er von einzelnen
Beste'llungen oder dem Abschluß von Lieferverträgen Kenntnis hatte
oder nicht. Die Obertragung des Vermögens auf den Bekla gten al s

Treuhänder verschaffte ihm zwar keine Verwaltungsbefugnisse bei der
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Betriebsorganisation, sie führte aber zu einer Beschränkung der Ver-
fügunqsmacht der KG und räumte dem Beklagten insbesondere bei der
Beschaffung von Neukrediten sowie der Erfüllung der Verbindlichkeiten
gegenüber den Neugläubigern maßgeblichen Einfluß ein. Er war damit im

wesentlichen umfang in die Geschäftsführung miteinbezogen.

I.lelche Pflichten hat der Sachwalter?

a) Der Bundesgerichtshof teilt die Auffassung des Berufungsgerichts, wo-
nach ein Sachwalter, dem die Gesamtkassenführung des Vergleichsschu'ld-
ners übertragen ist, immer dann, wenn die Erfül'lung des vergleiches
von dem Abschluß neuer Geschäfte abhängig ist, zum Schutz von Neugläu-
bigern auf jeden Fall sicherstellen muß, daß der Verqleichsschuldner
keine Warenbestellunqen mehr aufqibt wenn er erneut überschuldet ist.t

b) Der Sachwalter hat darüber hinaus aber auch die Pflicht, bereits dann

einzugreifen, wenn wegen erheblicher Zahlungsschwierigkeiten des Ver-
gleichsschuldners nicht mehr gewährleistet ist, daß neu eingegangene

Zahl unqsv erpflichtunqen erfül'lt werden können.

c) In den zu'letzt genannten Fällen ist vom Sachwalter zu verlangen, daß

er den Verg'lei chsschul dner anhäl t , nur qeqen Vorauskasse neue l^laren

zu bestellen oder zumindest dafür zu so rgen, daß unter Ei ntumsvorbe-
hal t elieferte t'laren bis zur Zahlun der Kau rei sforderun zur Ver-
fügunq des Lieferanten bleiben.

d) Die oben genannten Pflichten sind 5 39 v9l0 , auf den 5 92 vg10 ver-
weist, zu entnehmen. Der Sachwalter hat danach unter anderem die
wirtschaftliche Lage des Schuldners zu prüfen und die Geschäftsfüh-
rung zu überuachen. Inhalt und Umfang seiner Pflichten bestimmen sich
dabei nach dem Zweck der 0beruachung und dem Inhalt des Vergleichs
(Bley/Mohrbutter S 92 Tz.7).
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e) Verringerung der Pflichten des Sachwalters durch Einschaltung eines
Gl äubiqerbei rates?

Die Revision kann keinen Erfolg haben, soweit sie geltend macht, das

Berufungsgericht habe verkannt, daß durch die Einschaltung eines Gläubi-
gerbeirates der Umfang der dem Beklagten obliegenden Pflichten verrin-
gert worden sei.
Der Beklagte sollte zwar nach dem Vergleichsvorschlag der W-KG bei der
Erfüllung seiner Aufgaben von einem Gläubigerbeirat unterstützt und

überwacht werden. Selbst wenn diesem Teil des Vergleichsvorschlags eine
rechtliche Bedeutung zukonmt, obwohl er in dem Beschluß über die Aufhe-
bung des vergleichsverfahrens nicht erwähnt ist und obwohl gemäß g 98

Abs.1 Vgl0 das Arnt der Mitglieder des bisherigen Gläubigerbeirats mit der
Aufhebung des Verfahrens erlischt, verändert sich dadurch die Pfl'ichten-
stellung des Bek'lagten gegenüber den Neugläubigern nicht. Die Revis'ions-
erwiderung weist deshalb insoweit mit Recht darauf hin, daB etwaige
Pflichtverletzungen des G1äubigerbeirats allenfalls dazu führen können,

daß dieser neben dem Beklagten zusätzlich haftet.

I II.l,lei terführende Hinweise zur Täti qkeit des Sachwalters

a) Zur Auskunftspflicht des Sachwalters gegenüber dem einzelnen Vergleichs-
gläubiger: vgl. BGH NJl^l 1974, S. 238 = BB 1974, S. 106 = BGH Bd. 62, S. l.
Grenzen der Auskunfts pflicht: BGH Bd. 70 , s. 91.

Eine Pflicht zur Rech nungsl egunq gegenüber dem Gläubiger kann sich aus

dem sachwaltervertrag oder aus einem besonderen AntaB ergeben;

55 eSg, 242 BGB gelten entsprechend.

b) Ein nach den 55 91, 92 Vg'10 benannter Sachwalter ist se I bst ProzeBpar-

tei, wenn er im Interesse der Vergleichsgläubiger eine Klage gegen

vergleichsschuldner mit dem Antrag erhebt, daß dieser ihm - wie in
gerichtlich bestätigten vergleichsvorschlag vorgesehen - bestimmte

mögensteile zu treuhänderischem Eigentum übertragen soll r vgl. OLG

brücken KTS 1970, S.231.

den

dem

Ver-

Zwei -
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c) Der Verqleichsschul dner erteilt keine Proze ßvollmacht, wenn er einen
Rechtsanwalt zum Sachwalter der Gläubiger bestellt und diesen ermächtigt,
als Treuhänder über das dem vergleich unterliegende vermögen unbe-
schränkt zu verfügen und es zugunsten der G'läubiger zu verwerten: BGH

NJI.J 1979, S. 2602.

d) Pfticht zur Unterrichtunq des Verqleichs qeri chts , v'renn erkennbar ist,
daß Vergleich nicht erfül'lt werden kann oder wenn Vergleichsschuldner
die Sachwalterüberwachung behindert.
Dassel be g ilt für die Unterrichtunq der Gläubi qer. Diese können dann

Konkursantrag gegen den Vergleichsschuldner stellen. Der Sachwalter ist
dazu nicht berechtigt.

e) Da das Vergleichsverfahren durch Vergleichsbestätigung aufgehoben wurde,
besteht auch kein Aufsichtsrecht des Ve rql ei chsgerichts gem. 5 41 Abs.
1 vgl0 mehr. Das vergleichsgericht hat nur die Mög]ichkeit, einen
Sachwalter aus wichtigem Grund seines Amtes zu entheben und einen ande-
ren Sachwalter zu bestellen (5 gZ RUs. 2,3 Vg10 ).

f) Die Vermöqensschaden-Ha ftpflichtversicherunq des Sachwalters erstreckt
sich nicht auf die unternehmerischen Risiken seiner Tätigkeit. Dies ist
von besonderer Bedeutung für den Sachwalter-Treuhänder, der das Unter-
nehmen des Vergleichsschuldners zeitweise fortführt.
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Dezember 1 983

24 / 83 Verjährun von Schadenersatz ansprüchen qeqe n Steuerberater,
S 68 StBerG

- (eine Belehrungspflicht des Steuerberaters über den Lauf der
Verjährungsfrist vor Bekanntwerden des BGH-urteils vom z0.1.1ggz

Der Bundesgerichtshof hat erstmals durch Urteil vom 20.1.1982 (Gerling Infor-
mationen 8/BZ) e i ne Be'l ehrunqs pflicht des Steuerberaters hinsichtlich der Ver-
jährunq von Reqreßansprüche n seines Mandanten bejaht. Dabei hat er ausdrücklich
die Frage offengelassen, ob der Steuerberater wegen des bis dahin einhellig
ablehnenden Meinungsstandes in Rechtsprechung und Schrjfttum überhaupt erkennen
konnte, daß er dem Mandanten eine Belehrung über die Verjährungsvorschriften
fi.jr Schadenersatzansprüche gegen sich selbst schuldete. Diese Frage hat nunmehr

auch das OLG Hanm in seiner Entscheidung vom 30.9.1983 - Az. zs u 270/gz -
verneint, weil eine Belehrunqs pflicht vor der Veröffentlichun g der En tschei dung

des BGH nicht schuldhaft habe verletzt werden können.

Das OLG Hamm führt hierzu folgendes aus:

"Das Verschu'lden entfällt deshalb, weil der Steuerberater seine Pflicht, auf
den Lauf der Verjährungsfrist des $ 68 StBerG hinzuweisen, infolge unverschul-
deten Rechtsirrtums nicht erkannt hat.

Unverschuldet ist ein Rechtsirrtum, wenn die Rechtsauffassung des Schuldners

der herrschenden Meinung entspricht (BGH NJ[,J 1972, S.1046). Erst mit der Ent-
scheidung des BGH vom 20.1.1982 wurde - soweit ersicht'lich - höchstrichterlich
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entschieden, daß ein Steuerberater verpflichtet ist, seinen I'landanten auf den

Lauf der Veriährungsfrist des S 68 StBerG hinzuwejsen. Bis zu dieser Entschei-
dung waren Rechtsprechung und Literatur ganz überwiegend anderer Auffassung.
Das OLG Hamm hat noch durch Entscheidung vom 19.3.1980 (DSIR 1981, S.55)
eine Hinweispflicht des Steuerberaters über Schadenersatzansprüche gegen sich
selbst verneint. Das entsprach der bis dahin bekannt gewordenen Rechtsprechung

wie auch der Literatur zum Steuerberatungsgesetz (vg1. Späth, Tivilrechtliche
Haftung des Steuerberaters, S. 113 ff.; Gräfe-Suhr, Die Haftung des Steuer-
beraters, S. 111; Peter, steuerberatungsgesetz 5 68 Anm.6 b). oie gegente'i-

fige Auffassung von Mutze (Steuerberater 1977, S. js? - 1gl9, S. 83) war ver-
einzelt geblieben und von der Kommentarl'iteratur abgelehnt worden. Auch der
früher zuständige 7. Zivilsenat des BGH hat zwar - soweit ersichtl jch - njcht
ausdrücklich eine Belehrungspflicht des Steuerberaters verneint, hat aber

sicher bei der Vielzahl der entschiedenen Fälle auch solihe entschieden, bei

denen bei Bejahung einer Belehrungspflicht Verjährung nicht eingetreten wäre

bzw. wegen fehlender Belehrung als nicht eingetreten gegolten hätte."

Aufgrund der bisher bekannt gewordenen Entscheidungen von Untergerichten und

Stel'lungnahmen in der Literatur kann davon ausgegangen werden, daß einem Steuer-
berater kein Verschulden anzulasten ist, wenn er bis zur Veröffentlichung des

Urteils des BGH vom 20.1.1982 eine Belehrung über den Lauf der Verjährungsfrist
des 5 68 StBerG nicht abgegeben hat (vgl. LG Bad Kreuznach DStR 1983, S.46,l
mit Anm. Späth; LG Bielefe'ld vom 23.9.1983, 9 0 231183; Gräfe, Anm. zum Urteil
des BGH vom 20.1.1982,ZrP 1982, s. 455). Das OLG Hamm hat im übrigen die
Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen, so daß dieser Gelegenheit hat,
höchstrichterlich die bisher von ihm offengelassene Frage zu entscheiden.
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25 / 83 Verjährung von Schadenersatzans pruc Steuerberater, $ 68 StBerG

- Beginn der Verjährungsfrist mit Aufdeckung in der Schlußbesprechung

- Fortsetzung des Fehlers nach der Außenprüfung

- Beginn der verjährungsfrist, wenn der Mandant den Fehler des
Steuerberaters und seine nachteiligen steuerlichen Auswirkungen
bereits vor der Schlußbesprechung erkannt hatte

- Keine Hinweis- und Belehrungspflicht bei fehlender Belehrungsbedürf-
t'igkeit des Mandanten

(Urteil des LG Oldenburg vom 19.7.1983 - Az 10 0 159/83)

Zum Sachverhalt:

Der Mandant des Steuerberaters betrieb ein Hotel. Das Gebäude und das Inventar
standen im Eigentum seiner Ehefrau. Ein Pachtvertrag wurde erst mit lllirkun g vom

I . I . 1 979 zwischen i hnen qeschl ossen. Zahl u ngen für die Gebrauchsüberlassungen
s i nd bi s dah i n auch n i cht erfo'l gt.

Im April 1978 fand eine Außen prüfung für den Zeitraum 1972 bis 1975 statt. Hierbei
wurde festgestellt, daB der Mandant Steuerzahlungen hätte vermindern können, wenn

er mit seiner Ehefrau einen Pachtvertrag abgeschlossen hätte. Dies wurde im Rahmen

der Schlußbesprechung am 18.4.1978 erörtert. Im Herbst 1978 wurde der Mandatsver-
trag mit dem Steuerberater beendet.
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Auch den Steuererklärungen des Mandanten und sejner Ehefrau für die Jahre 1976
bis 1978 wurde ein Pachtverhältnis zugrunde gelegt. Auf der Grundlage dieser
Steuererklärungen wurden entsprechende Steuerbescheide erlassen.

Bei einer erneuten Außenprüfun g im Jahre 1982 wurden die in den Jahren 1976 bis
1980 gezahlten Steuern dunch das Finanzamt geprüft. Es wurde erneut das Beste-
hen eines Pachtverhältnisses für die Zeit von 1976 bis 1g7g nicht anerkannt.
Die Schlußbesprechung fand am B.6.1ggl statt.

Aus den Gründen:

Der schadenersatzanspruch des Mandanten ist verjährt.

Nach 5 68 StBerG verjähren Schadenersatzansprüche des Mandanten gegen seinen
Steuerberater aus dem zwischen ihnen bestehenden Vertragsverhä'ltnis in dre.i
Jahren. Von dieser Vorschrift werden auch Ansprüche aus positiver Vertrags-
verletzung erfaßt. Die Verjährungsfrist des 5 68 StBerG beginnt mit dem Zeit-
punkt, in dem die Ansprüche entstanden sind. Sie ist unabhäng'ig von der Kennt-
nis des Schadens und damit der anspruchsbegründenden Umstände (BGH NJ14 1982,
S. 1?86 n.w.N.). Die Ersatzforderung gegen den Steuerberater ist entstanden,
wenn er schuldhaft vertragswidrig gehandelt hat und dadurch für den Mandan-
ten ein Schaden entstanden ist. Entscheidend dafür, ob ein Schadenersatzan-
spruch entstanden ist und damit die Verjährungsfrist in Gang gesetzt wurde,
ist dabei nach der Rechtsprechung, inwieweit der Mandant in der Lage gewesen

wäre, seinen Anspruch gerichtlich geltend zu machen. Insoweit genügt regel-
mäßig die Möglichkeit, Feststellungsklage zu erheben (BGH NJI^I 1979, s. ,|550

m.w.N. ).

2. Der möqliche Schaden des Manda nten bestand in entgange nen Steuervergünsti -
un en infol an bl ich fehlerhafter Beratun durch den Steuerberater.

Eine Pflichtverletzung desselben kann nur bis zur Beendigung des Vertrags-
verhältnisses zwischen den Parteien Anfang Oktober 1978 vorgelegen haben.
Bis dahin konnte er dem Mandanten zum Abschluß eines angeblich steuerlich
vortejlhaften Pachtvertrages mit dessen Ehefrau raten.
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Ein etwa'iger Schaden des Mandanten war bereits bei Beendigung des Beratungs-
verhältnisses entstanden. Pachtverhältnisse können erst ab dem Zeitpunkt
des Vertragsschlusses durch das Finanzamt anerkannt und steuerlich berück-
sichtigt werden. Voraussetzung ist ferner, daß Pachtzahlungen tatsächlich
geleistet werden. Unstreitig ist ein Pachtvertrag aber erst im Dezember ,l978

zum 1 .1.1979 zustande gekommen. Bereits im Zeitpunkt des Ausscheidens des
Steuerberaters war mithin ein Schaden beim Mandanten eingetreten. Dieser
bestand in der Belastung mit einer Verbindlichkeit - der Steuerschuld. Die
Steuern waren auf der Grundlage zu zahlen, daß ein Pachtverhältnis nicht
vorlag. Die dahingehende Verpflichtung war durch den nachträglichen Abschluß
eines Pachtvertrages nicht zu beseitigen.

Zu Unrecht wendet der Mandant ein, der Schaden sei erst durch die Außenprü-
fung im Mai/Juni 1982 eingetreten, wobei im Gegensatz zu den vorher ergan-
genen Steuerbescheiden das Bestehen eines Pachtvertrages nicht anerkannt
worden und es zu Steuernacherhebungen gekommen sei.

Der Bundesgerichtshof hat mehrfach ausgesprochen, daß Verjährungsfristen
fi.jr einen Schadenersatzanspruch des Mandanten gegen seinen Steuerberater aus

Fehlern, die anläßlich einer Betriebsprüfung aufgedeckt worden sind, erst
mit der nach Beend'igung der Betriebsprüfung abgehaltenen Schlußbesprechung
in Gang gesetzt werden. Der vorliegende Sachverhalt unterscheidet sich aber
matsgeblich von denen in den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (NJ14'1979,

S. 1550 und S. 2211). Ihnen lagen Sachverhalte zugrunde, in denen infolge
einer Betriebsprüfung steuerliche Tatbestände erneut aufgegriffen und bis-
lang unbekannte Fehler des Steuerberaters aufgedeckt wurden. Diese Umstände

fÜhrten zu zusätzlichen, für den Mandanten nachteiligen Steuerfestsetzungen.
Bei der ursprünglichen Festsetzung hatten die Fehler des Steuerberaters zu

keinem Nachteil für den Steuerpflichtigen geführt.

Zwar hat auch im vorliegenden Fall erst die Außenprüfung zu zusätzlichen
Steuerfestsetzungen geführt, während die vorherigen Steuerbescheide ent-
sprechend den vom Steuerberater gefertigten Steuererk'lärungen des Mandanten

79



1

ü

$
f,
I

unter Berücksichtigung eines Pachtverhältnisses seitens des Fjnanzamtes
erlassen worden waren. Die Nichtanerkennunq eines Pachtverhältnis ses für
den Zeitraum 1976 bis 1978 und dem qema ß die Nacherhebunq von Steuern
war jedoch bereits im Jahre 1978 als sicher vorauszusehen. Den Betriebs-
prüfungsberichten der ersten Betriebsprüfung des Finanzamtes bezüg'l ich des
Mandanten und seiner Ehefrau aus dem Jahre 1980 ist deutlich zu entnehmen,
daß ohne das Vorl'iegen eines Pachtvertrages und ohne das tatsächliche
Erbringen von Zahlungen für die Gebrauchsüberlassung dje Anerkennung eines
Pachtverhältnisses im Rahmen der Steuerfestsetzung nicht mög1ich ist. l.leiter
heißt es dort, daß die Möglichkeit zum Steuerabzug bestehe, falls für die
Zukunft ein Pachtvertrag geschlossen und durchgeführt werde. Damit war hin-
reichend klargestellt, daß auch für den Ze'itraum von 1976 bis zur ersten
Betriebsprüfung 1978 Steuern auf der Grundlage des Njchtabschlusses eines
Pachtvertrages zu zahlen waren. Von diesem Umstand hatte der Mandant wahr-
scheinlich bereits aufgrund der AbschluBbesprechung am 18.4.1978, spätestens
aber durch die im Sommer übersandten Betriebsprüfungsberichte des Finanz-
amtes Kenntnis. Die dem Steuerberater zur Last qeleqte fehlerhafte Beratunq
ist somit nicht etwa erst durch die zweite Au ßenprüfunq 'im Jahre 1982 aufqe-

4

deckt worden. Sie stand bereits 1978 fest.

Die Frage, ob die Verjährungsfrist auch dann erst mit der Schlußbesprechung

beginnt, wenn der Mandant die Fehler des Steuerberaters und ihre nachteili-
qen steuer Jichen Auswirkunqen berei ts vorher erkannt hat, hat der Bundes-
gerichtshof ausdrücklich offengelassen (BGH NJt,l 1979, S. 2211 und 2212).

Die Anknüpfung der Verjährungsfrist an den Zeitpunkt der Schlußbesprechung

ist damit begründet worden, daß bei einem frijheren Verjährungsbeginn

Schadenersatz.ansprüche gegen den Steuerberater bereits verjährt wären, ehe

sich etwaige Fehler hätten auswirken können, wenn die Außenprüfungen, die
die Mängel aufdecken, erst nach Ablauf der Verjährungsfrist durchgeführt
wurden. Diese Rechtsfolge wäre unbil'lig (ggH N.lW ,l979, S. 1551 ).

Diese Gründe treffen im vorliegenden Rechtsstreit aber nicht zu. Auch dann,
wenn das Finanzamt zunächst die Steuer zugunsten des Steuerpfl ichtigen
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entsprechend der Steuererklärung des Steuerberaters veranlagt hat, ist der
Vertra uens ta tbes ta nd , der dem Steuerp fl i chtiqen die Aufdeckunq eines
Req reßans pruchs u nmög lich macht, durch das l,Jissen um die konkreten Fehler

5

ausqehöhl t (v91. Gräfe, BB 1980, s. 1265, 1266). Die angeblichen versäum-
nisse des Steuerberaters und ihre steuerlichen Fo'lgen waren bereits durch
die erste Betriebsprüfung 1978 zutage gefördert worden und aufgrund dessen
dem Mandanten bekannt. Bereits damals waren seine Ansprüche als durchsetz-
bar entstanden. Der Mandant wäre in der Lage gewesen, seine venneingichen
Ansprüche im Klagewege geltend zu machen. Stand auch die jewei'lige Höhe

von Steuermehrbelastungen seinerzeit möglicherwejse noch nicht fest, so
war es ihm jedenfalls nicht verwehrt, h'insichtlich der Haftung des Steuer-
beraters Feststellungsklage zu erheben.

Die dreijährige Verjährungsfrist begann demnach berejts mit Beendigung des
Beratungsverhältnisses im September/0ktober 1978 zu laufen. Zur Unterbre_
chung der Verjährung hätte Klage spätestens Anfang Oktober 1981 erhoben
werden mlissen.

Der Mandant kann sich auch nicht darauf berufen, daß ihn der Steuerberater
pflichtwidrig nicht über seine Versäumnisse über die Verjährung gegen ihn
sich daraus ergebender Ansprüche belehrte. Zwar macht sich hierdurch grund-
sätzlich der steuerberater erneut schadenersatzpflichtig, und der (sekun-
däre) Anspruch des Mandanten geht dahin, daß der Steuerberater gegenüber
dem primären Schadenersatzanspruch die Einrede der Verjährung nicht erhebt
(vgl. BGH NJt.l 1982, S. 1287).

Vorl ieqend entfiel ei ne derartiq e Hinweis- oder Belehrunqspflicht aber
schon deshalb , weil der Mandant nich t belehrunq sbedürftig wa r. Aufgrund der
ersten Betriebsprüfung und der sich anschließenden Besprechungen im Jahre
1978 war dem Mandanten der angebliche Pflichtverstoß des Steuerberaters
beka nnt.
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26 / 83 Informationen für Re chtsbei stände

- Dj.:.Schließung des Berufs des Rechtsbeistandes ist verfassungs-
mäßi g

- Berufspflichten des Rechtsbeistandes
- Aufnahme eines Rechtsbeistandes in die Rechtsanwaltskammer

1. Die Schließunq des Berufs des Rechtsbei standes ist verfassunq smäßi q

Das Bundesverfassungsgericht hat in zwei Beschlüssen von 24.6.19g3 die
Schließung des Berufs des Rechtsbeistandes sowie die "flankierenden" gesetz-
lichen Regelungen des 5 157 Abs. 1 und 2 ZPO und s 20g BRAo bestät.igt. Die
Verfassungsbeschwerden wurden mangels Erfolgsaussicht n'icht angenommen. Zum
einen wurde festgestellt, daß die Schließung des Berufs des Rechtsbeistandes
nicht die Rechtspositionen bereits zuge'lassener Rechtsbeistände berühre. In-
sofern fehle es an einer gegenwärtigen Betroffenheit der Beschwerdeführer.

Die "flankierende" Übergangsregelung halte zum anderen einer verfassungsrecht-
'lichen Überprüfung stand. Der Gesetzgeber sei weder durch den Gleichheits-
grundsatz noch durch Artikel 12 Abs. 1 GG daran gehindert, die Vertretungsbe-
fugnis von nicht einer Rechtsanwaltskammer angehörenden Rechtsbeiständen vor
Gericht enger auszugestalten als die Vertretungsbefugnis von sogenannten
Kammerrechtsbei s tänden .

(Bundesverfassungsgericht, Beschluß vom 24.6.IgB3/l Bv
Bundesverfassungsgericht, Beschluß vom 24.6,19g3/1 Bv

R 9eel81
R 1014/81
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2. Berufspflichten des Rechtsbeistandes

Bei schweren verstößen gegen dje pfl icht zur Führung des Auftraggeberver-
zeichnisses und des Vergütungsbuches nach 5 2 der zweiten AVO zum RBerG

ist die Erteilung einer Rüge und die Androhung des Widerrufs der Erlaubnis
gerechtfertigt (VG Müncfren, Beschluß vom 13.1.1983/M 1B4Z XUI/81, Rechts-
beistand 1983, S.107).

Ein Rechtsbeistand darf nicht die im Fachhandel erhältlichen Vollmachtsvor-
dnucke für Rechtsanwälte benutze n. Dies ist nur dann zulässig, wenn im Vor-
druck alle Befugn'isse gestrichen werden, die e'in Rechtsbeistand infolge
seiner berufsrechtl ichen Beschränkungen nicht haben kann bzw. nicht wahrneh-
men darf (EGU Hamm, Beschluß vom 13.11.1981-1 7U 42/81, Rechtsbeistand 1gg3,
s. 107).

3. Aufnahme eines Rechtsbeistandes in die Rec htsanwal tskarmer

Ein Rechtsbeistand, der gleichzeitig Steuerbevollmächtigter ist, kann nicht
in die Rechtsanwaltskammer aufgenommen werden.

Für die Aufnahme eines Rechtsbeistandes 'in die Rechtsanwaltskammer gelten
die gleichen Voraussetzungen wie bei der Zulassung eines Rechtsanwalts
(5 zog BRA0,5 z-g BRA0). Es können daher Rechtsbeistände in die Rechtsan-
waltskammer nicht aufgenonrnen werden, wenn deren Tätigkeit mit dem Beruf
eines Rechtsanwalts oder mit dem.Ansehen der Rechtsanwaltschaft nicht verein-
bar ist.

Es entspricht ständiger Rechtsprechung der Ehrengerichtshöfe und des Bundes-
gerichtshofs, daß die Tätigkeit als Steuerbevollmächtigter - anders als die-
jenige eines Steuerberaters - mit dem Beruf eines Rechtsanwalts im Sinne des

$ z t'.tr.8 BRAo nicht vereinbar ist (EgH stuttgart, BeschluB vom ?5.g.1g82 /
EGH 8-82 (lI)/6, abgedruckt: Rechtsbeistand ,|9g3, S. 109).

Vg1.: Aufnahme eines Rechtsbeistandes/Steuerberaters in die Rechtsanwa'lts-
karnmer, EGH München, Beschluß vom 1?.s.198,l , Gerl ing Informationen
5/82. 83


